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I . 

•Das während des .Krieges und t rotz dem Kriege'erschienene Buch 

eines englischen Kollegen^ das den Ausgangspunkt der folgenden Be

trachtungen 'bildet, 'Und das im .seltenem Grade minutiöse Gelehr

samkeit m i t geistvollier Lebendiiigkeit vereinigt , behandelt die Ge¬

schichte der Tömisctai Innenpol i t ik vom. 1. T r i umv i r a t , das 60 v. Chr. 

izwischien Pompeim, Crassus 'und Caesar abgeschlossen wurde, bis 

zunn.Tode des Augvßtus 14 n. Ohr. Unter Römischer Revolution ver

steht <es den m i t (blutigen Zuckungen sich vorziehenden Übergang 

von der a l ten iStadtrepulblik -zur Weltmoiiarchie. 'Den, namengebenden., 

ian engeren iSinne revohitionären C'harakter bekam dieser Übergang 

seit dem Ausbruch der Gracchischen Unruhen. 133 v. Chr. Was aber 

h ier behandelt w i r d , i s t nu r Ä aweite Hälfte KÜeser Revolution, i h rq 

[Liquidierung du rch E r r i ch tung des Prinzipats', 'ihr lAbgesang soizu-

sagen. 

I I . 

iDie. Behandlung •geschieht auf prosopographischer Grundlage. 

Prosopographie wa r ursprünglich _eine bloße, meist alphabetisch tbe-
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triebene Hi l fswissenschaft der Geschichte, aunächst der ant iken. 

I h re Erzeugnisse, etwa Johannes Kirchners (1859-1940) klassische 

„Prosopographia A t t i c a " (2 Bände, Be r l i n 1901-1903) oder die 

,,Prosopographia Imper i i Roanana saeouli I - I I I " , «die von der Ber

l iner Akademie der Wissenschaften neu herausgegeben wurde, wa

ren Personenlexika, die i n .alphabetischer Ordnung alle i n 'der Über

l ie ferung der betreffenden Epoche vorkommenden Personen nebst 

dem von- ihnen Überlieferten OTsammienisteliten. '.Sozusagen e in 

„Who's W h o u der Vergangenheit. F ü r den His tor iker war das ein 

höchst nützliches und unentbehrliches H i l f sm i t t e l unter anderen. 

Es is t k l a r , daß die Prosopographie u m tso größere Bedeutung 

gewinnen muß, j e kleiner und j e •geschlossener der Kre is pol i t isch 

relevanter Personen ist. «Das g i l t einerseits f ü r absolute Monarchien, 

wo nu r die Person dies Herrschers und i h r „Hof" «zählt, andererseits 

und besonders für Oligarchieen. Helmut Berve, «der in «seiner Habi l i-

tat iowsschrift ,JDa& Alexanderreich auf prosopograpbfficher Grund

lage" darstellte (2 Bände, München 1&26), gab i m I I . Band eine a l 

phabetische Zusamm-ensteil'lung1 al ler Personen, von denen überliefert 

ist , daß sie m i t Alexander i n persönliche 'Berührung gekommen 

sind, und auf dieser Grundlage dm I . Band eine systematische Dar 

stellung von Alexanders Lebens- und Regierungsweise, m i t der so

ziologisch einleuchtenden Begründung, «daß Alexander „der einzige 

feste Punkt i n der verwirrenden Fülle von Menschern und Erschei

nungen b l e i b t . . . «und die belebenden, I i e rb r i ngenden Strahlen nach 

allen Saiten . . , von ihm ausgeben" (Band I , Seite X I ) . 

Woh l für keine Periode der genauer überlieferten Geschichte 

•aber, und in i h r auch für keine Oligarchie (ausgenommen vielleicht 

die Venedigs.), hat die Prosopographie eine so besondere Bedeutung 

wie f ü r d e Römische Republik und die erste Kaiser zeit, solange die 

tradit ionel le Sozia lstruktur noch vorhie l t . Bildeten doch h ier die Ak 

teure auf der Bühne der Geschichte eine «ganz kleine, scharf i n sich 

abgeschlossene erbliche Gruppe von Fami l ien und Personen, «die den 

Z u t r i t t von homi-nes novi aufs äußerste erschwerte .uaid als seltene 

Ausnahme nu r die Regel bestätigen ließ. Innerhalb eines so eng 'ge

schlossenen Kreises waren natürlich .die persönlichen, insbesondere 

auch die verwandtschaft l ichen Beziehungen jedes Betei l igten von 

grundlegender und entscheidender W i c h t i g k e i t x ) ; für die Betreffen» 

*) Eine besonders interessante prosopo graphische Einzelheit: Brutus, der 

Mörder Caesars, war der Sohn der Servilia, von der es aktenkundig1 ist, 

daß Caesar mit ihr ein Verhältnis gehabt hatte, wenn es auch nicht wahr ist, 

was später böse Zungen behaupteten, daß Caesar der leibliche Vater des Brutus 



226 A. Rüstow 

dein-selber und -Ufore iZ'eitgenosseh bildete infolgedessen dieses eng

maschige Netz von Personalbeziebungen den jederzeit lebendig be

wußten, tragenden Un tergrund alles Geschehens. Wer m i t wem ver

wandt , verschwägert, QÜiert, befreundet, verfeindet war , das wußte 

Jeder von Jedem, das wa r die 'viel leicht wicht igste „Selbstverständ

l i chke i t " jener Zeit, u nd die adäquate Rekonstrukt ion solcher Selbst

verständlichkeiten; i s t j a stets die wicht igste Voraussetzung w i r k l i 

chen geschichtlichen Verständnisses. Auch f ü r die Möglichkeit die

ser Rekonstrukt ion s ind w i r h ier quellenmäßig ganz ungewöhnlich 

günstig gestellt vor al lem durch die äußerst umfangreiche Erha l tung 

des Corpus Ciceronianum und besonders seines Briefwechsels, der 

eine geradezu beispiellose und beispiellos lebendige und w i r k l i c h 

keitsnahe prosopographische 'Fundgrube bildet. 

AU das hatte j a bereits Wilhelm Drumann (1786-1861) veran

laßt, seine sechsbändige „Geschichte Roms i n seinem Übergang von 

der republikanischen 1 aur monarchischen Verfassung, oder Pompeius, 

Caesar, Cicero und ih re Zeitgenossen" (Königsberg 1834-1844, 2. 

Auf lage 1899-1929) i n der prosopographisehen Fo rm aneinauderge-

re 'hter Biographieen abzufassen. Edv/^rd Meyer („Caesars Monar

chie und das Pr inc ipat (des Pompeius", .Stuttgart 1918, Seite V I ) 

nennt „sei« Werk wohl das bizarrste Produkt deutscher Gelehrsam

ke i t : die Auflösung einer aufs t iefste erregten Epoche politischen 

Ringens, wo alles ineinander g re i f t , i n eine Unizahl von Blographieen, 

die an der Hand der Farnilienstammbäume geordnet sind. Wer wür

de auf den Gedanken kommen, e twa die französische oder englische 

Revolution i n dieser Weise darzustel len!" An'der (Spitze der heutigen 

römischen Prosopographen steht Friedrich Münzer m i t seinem 1920 

erschienenen W e r k über „Römische Adelsparteien und Adelsfami¬

l ien" , dem sich Syme als besonders ve r pach t e t bekennt. A u f solchen 

Untersuchungen als Vorarbei ten fußend hat Syme es nun unternom

men, eine Darstel lung un ter vollständiger Verwer tung des gesamten 

prosopographischen Materia ls zu geben. 

A u f Grund kol lektivist ischer Ideologieen hat man eine „Ge

schichte ohne Namen" gefordert und gelegentlich sogar versucht. 

Dies h ier ist das genaue Gegenteil: eine Geschichte m i t den*-überhaupt 

erreichbaren Höchstzahl von Namen, abgestellt auf die Namens-

träger.und ihre wechselseitigen Beziehungen. Und das n icht auf 

Grund eines ideologischen Postulats, sondern auf Grund einer sehr 

gewesen sei. Man braucht nicht Psychoanalytiker sein, um auf den Gedanken 

zu kommen, -daß dieser Umstand bei Caesars Ermordung durch Brutus bewußt 

oder unterbewußt im Spiele war. 
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-besonderen'• geschichtlichen • Sachlage und der i h r entsprechenden 

wiiissenschaftsgeschichtlichen S t a t i o n . 

Es ist k lar , daß dadurch eine iganK besondere Konkrethei t und 

Wirklichkeitsnähe erre icht w i r d , .denn schließlich sind die Menschen 

j a das Konkrete und eigentl ich Realie an al ler Geschichte. Und außer

dem t r i t t dadurch das Soziologische der interpersonellen Verhältnis

se, Beziehungen und Wechselwirkungen 'ganz anders als sonst her

vor , und das besonders macht das Buch auch unter' sozialwissen-

sohaftlichem Gesichtspunkt methodoflogisch interessant. 

I I I . 

I n diesen- Zusammenhang gehört auch die-Rolle, die das Ge-

folgschaftsweoen, die Beziehung zwischen dem Führer, patronus, 

und seiner Gefolgschaft, clieniela, in. jener Zeit gespielt hat , und die 

«na erst seit kurzem wieder deut l ich geworden ist . 1 *) Syme hatte diese 

Zusammenhänge- schon 1937 i n einer Vorlesung behandelt (p. V I I I ) . 

I m gleichen Jahre erschien das nachgelassene Werk von Anton von 

Premerstein (1869-1935) „Vom Werden und Wesen des Pr inc ipats" , 

herausgegeben von Hans Vollcmann (Abhandlungen der Bayrischen 

Akademie der Wissenschaften, München 1937), das durch sein I I . Ka 

pi te l „Zur soziologischen Grundlage des Pr inz ipats" diesen Gesichts

punk t i n entscheidender Weise i n den Vordergrund der Forschungs

arbeit gerückt hat. 

I n heutigen staatssoziolcgischen Begr i f f en ausgedrückt 2) hatte 

die Römische Revolution 'au einem zersetzenden Pluralismus m i te in 

ander kämpfender Gefolgschaftsfübrer und Gefolgschaften geführt. 

Die überwinidumg dieses Zustandes unerträglicher Zersetzung ge

schah schließlich so, daß i n der Formel des Plural ismus n = 1 ge

setzt wurde, indem am Ende nur noch .ein einziger' patronus m i t einer 

einzigen' clientela übrig blieb. Jedoch erhielt sich „noch immer die 

Er innerung , an die republikanische Si tuat ion, daß der Kaiser einst 

Parteiführer, Haupt einer Cl 'entel, gewesen, und nu r als einziger 

der Parteiführer schließlich übrig geblieben i s t " 3 ) . 

**) Rousseau nannte das römische Gefolgschattswesen eine „admirabie 

institution", „im chef-d'oeuvre de politique et d'ihumanité": Contrat social (1762), 

livre IV, chapitre 4, alinéa 25. 
2 ) Alexander Rüstow, Schriften-des Vereins für Sozialpolitik, München 1933, 

Band 187, Seite 62-69. 
a ) E . Kristen in seinem Referat über Premerstein, Die Antike, Berlin 1941, 

Band 17, Seite 262 a. 
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I n der großen I nschr i f t von Ankara beginnt Augustus den Re

chenschaftsbericht über sein wdtgeschichtKches Lebenswerk damit , 

daß er sich rühmt, m i t einer reinen Privatarmee (natürlich aus sei

nen d i e n t e n ) auf eigene Faust und auf eigene (Kosten den Staat be

f r e i t m haben. Dieser 'Gedanke einer Privatarmee, erschien uns bis 

1918 geradezu'grotesk; eine Frontradensart des ersten Weltkrieges 

hieß: „Ich kaufe m i r eine Kanone und mache mich selbständig", wo

m i t als hyperbolischer Aiusdrmck der Verärgerung ein _ döuvatov 

ein Gipfe l der Unmöglichkeit, bezeichnet wenden sollte. (Seitdem je 

doch haben Pr ivatarmeen i n der GesdMehte Europas eine entschei

dende Rolle gespielt, und so s ind w i r denn überhaupt dien Verhältnis

sen jener uns erst so fernen und schwer verständlichen iZeit m i t 

-Riesenschritten näher gerückt: möchte als Abschluß auch uns eime 

pax augusta beschieden sein! 

I V . 

'Es t r a f sich günstig, daß diese verstäradniserschließende Wie

derannäherung an die S t r uk t u r jener <Zeit -zusammenfiel m i t dem 

Jubiläuansdatum von Augustus' 2000. Geburtstag am 23. September 

1937, e in Jubiläum, dessen weltgeschichtlicher Biedeutung es nichts 

anhaben konnte, daß es an O r t und Stelle von einem froschhaf t auf

geblasenen, inzwischen kläglich geplatzten, Gernegroß m Reklame¬

w e c k e n mißbraucht 'wurde. iSelten hat wohl der läußere kalendarische 

Anlaß eines Jubeltages sieh i n einer so f ruchtbaren Bereicherung' 

der L i t te i ratur -über den Gefeierten ausgewirkt . 

V . . 

Gaius Asmhts Pollio (76 v. - 5 m. Ohr.) — derselbe, dem sein 

Client Vergü (70-19 v. Chr . ) die berühmte I V . Eckige als bukolisch 

wahrsagendes Gratulat ionsgedicht 'zum A n t r i t t des Gonsulates i m 

Jahre 40 v- Chr . w i dme t e 4 ) — w a r der einzige bedeutende zeitge-

4 ) Nachdem in der Deutung der IV. E c l o ^ das zwei tausendjährige Rät

selraten auf einen 'bestimmten nasciturus durch Lietzmann, Norden, Boll, Weber, 

überwunden zu sein schien, ist Syme p. 218-220 im Anschluß an W. W. Tarn 

doch wieder zu einer solchen — sozusagen prosopographisehen — Deutung zu

rückgekehrt, und zwar auf das Kind von Antonius und Octavia, das dann frei

lich, wie in der Novelle vom Trag des Nektanebos, peinliüberweise nicht als 

Knabe, sondern als Mädchen zur Welt kam. Aber diese Ehe wurde erst im An

schluß an den Frieden von Brandisium September. 40 geschlossen, wo von dem 

Amtsjahr des Pollio auch normalerweise nur noch 3 Monate übrig gewesen wä

ren -— in Wirklichkeit noch weniger, da iür den Rest des gleichen Jahres noch 
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nössisehe iHlıstoriker-dieser Periode, der Augustus mit omabhäogiger 

¡Diistamz unid K r i t i k gegenüberstand;1 dieses iSchwimmen gegen den 

Strom ist woh l auch der Gruñid, w a r u m bedauerlicherweise sein 

zwei neue cónsules suffecti ernannt wurden. Das 'freudige Ereignis, anî das Tarn 

und Syme die IV. Belöge deuten wollen, konnte also durchaus nicht mehr "te 

consule" 'eintreten, wie es doch die Ecloge prophezeiht. Denn was Vergil für das 

Consu'Iat seines Patrons glückwünschend voraussagt, das ist ja nicht die Zeu

gung, sondern die bereits unmittelbar bevorstehende Geburt des Wunderknaben. 

' Syme p. 219 denkt an -eine "'subsequent manipulation (des Gedichtes), when 

exaet iulfilment has heen frustrated or postponed", und wenn das Gedicht auf 

ein hesümmtes individuelles Ereignis gezielt hätte, so hätte eine solche nach

träglich berichtigende Anpassung an den tatsächlchen Ausfall 'dieses Ereignisses 

im Sinne eines vaticinium ex eventu in der Tat nähe gelegen, Aber gerade dann 

müßte es doch wohl viel genauer passen und uns das Raten nicht so schwer 

machen. 

Hier 'im Orient hatte sich übrigens die 'konventionelle Tradition solcher 

rhetorisch-poetisch übersteigerten Segenswünsche »um Regierungsantritt jedes 

neuen Herrschers bis zuletzt als stehende Sitte erhalten; jedem Sultan wurde 

gewünscht und ige weissagt, daß unter seiner Regierung das Goldene Zeitalter 

mit allen seinen wundenbaren Begleiterscheinungen anbrechen werde, Und auch 

Gottfried Kelter hat doch an nichts Konkretes und Individuelles gedacht, wenn 

er in einem schönen Gedicht ("'Stille der Nacht") sagt': 

"Ich sinne, wo in weiter Welt 

Jetzt 'steiften mag ein Menschenkind - -

Und oft vielleicht den Einzug hält 

Das vielersehnte Heldenkind." 

Das "te duoe" v. 13, das Syine p. 218/219 zu besagen scheint: "he is an 

agent here, not nıerely a date", (braucht nichts weiter zu sein, als eine poetische 

Variation des "te consule" v. Ii. Und wer die Deutung des alten Topos von der 

bevorstehenden Geburt des Wunderkindes awf eine (bestimmte individuelle 

Seihwangerschaft verwirft, der sollte doch wohl v. 26 der Lesart des Codes Ro

manus "parentum" vor dem sonst überlieferten "parentis" den Vorzug geben, in 

dem gleichen Sinne, in dem Vergil auch "more parentum" für "more malo ram" 

sagt. Denn die Taten seines eigenen Vaters brauchte ein junger Römer ja wohl 

nicht erst aus Büchern kennen zu lernen, wohl after die facta parentum, da nach 

der (griechischen Heldensage, den "heroum laudes", die römische Geschichte den 

Hauptinhalt des Schulunterrichts ftildete, mit dem stoischen Lehrziel des "cognos-

cere quae sit virtus". Entsprechend wird man dann v. 17 "patriis virtutibus" als 

vktutihus patrum, nicht patris, verstehen: v. 17 wie 27 handelt es sich um die 

altrömische virtus maiorum. So 'braucht man sich denn auch nicht mehr mit Wil

helm Weber (Der Prophet und sein Gott, Leipzig 1925, S. 81) darüber zu ver

wundern, "daß altrömische Motive kaum begegnen". 

Daß im übrigen auch in der Form eines bald-schäferhaft tändelnden, ftald 

gelehrt rätselnden, ftald rhetorisch üftersteigernden Glückwimsc'hgedichtes die 

innere Efgenwiicht der so verarbeiteten Gedanken durch die Jahrtausende hin

durch gewirkt hat, ist ein ebenso ergreifender wie trostreicher Beweis für die 

Macht geformten Gehaltes, welcher Art auch Immer diese Formung sei, Mochte 
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Werk ibis auf spärliche Z i ta te und Benutzungen verloren i'st. I hn — 

und demnächst Tacitus — (betrachtet Syme als seinen eigentlichen 

Vorgänger; von i hm übernimmt er n icht nur den Einsatz m i t dem 

Jahre 60 v. Chr., sondern auch den Standpunkt der Beurtei lung. 

Diese kr i t ische Disitanzierumg gegenüber dem in jedem Sinn über

wältigenden E r f o l g das Augustus w i r k t zunächst einmal sympathisch 

und erfr ischend, im Gegensatz zu der landläufigen Geschichtsschrei

bung, die sich, um m i t Max Weber zu reden, grundsätzlich als Bei

fallssalve f ü r den jeweils Erfo lgreichen °m konsti tuieren pflegt. 

V i c t r i x causa deis placuiit, 'sed victa Oaton l " 

V I . 

'Es i:st sicherl ich kein nur* zu£älKg&s Zusammentreffen, wenn 

Werner Jaeger (früher Ber l i n , j e t z t Harva rd ) i n seinem gleichzeitig 

doch auch uns heutigen dieses beneficium nicht versagt sein! 

Was die sonstige Textgestalt des Gedichtes betrifft, so 'kann v. 28 n?cht 

richtig überliefert sein, denn daß das Getreide nur langsam reift, ist eine leidige 

Naturtatsacbe des heutigen Weltzustandes, aber doch gewiß kein rühmenswerter 

Vorzug des Goldenen Zeitalters, und ob die Grannen der Ähren weicher oder 

härter sind, das ist etwas so nebensächliches und gleichgültiges, daß es doch 

gewiß nicht verdienen würde, in einem eigenen Vers an die Spitze gestellt zu 

werden. Was man dem S'nne nach erwarten sollte, wäre etwa: "sponte sua statim 

flavescet carnpus arista" (wie Hesiod, Erga 117/18). 

Außerdem möchte ich die Frage auf werfen, ob v. 23 nicht weit besser zwi

schen 20 und 21 stehen würde: 

"at tibi prima puer nulio munuscula cultu 

errantis hederas passim cum baccare tellus 

mixtaque ridenti colocasia fundet acantho, 

ipsa tibi blandos fundent cunabula flores. 

Ipsae lacte domum referent distenta capetlae 

aifoera, nec magnos metuent armenta leones, 

occidet et serpens, et fallax herba venetii 

occidet; Assyrium volgo nascetur amomum." 

Diese Zellen waren geschrieben, ehe ich 'durch den Hinweis von Syme die 

Miszelle von Bruno Snell: „Die 16. Epode von Horaz und Vergils IV. iEkloge", 

Hermes 1938, Band 73, Seite 237-242, kennen lernte und aus ihr ersah, daß die 

von mir angeregte Umstellung, die auch Snell aus den gleichen Gründen wie ich 

für evident hält, unabhängig voneinander und fast gleichzeitig von drei verschie

denen Gelehrten dreier verschiedener Nationalitäten — Kloucek, Karl Büchner, 

J . F . Mountford — vorgeschlagen worden ist, sc-daß ich jetzt also der vierte bin. 

Und das nach einer zweit au send jährigen Beschäftigung mit diesem vielleicht be

rühmtesten Gedicht der Weltlitteratur. Sollte es zu optimistisch sein, daraus auf 

ein allgemeines Erstarken des synthetischen Sinnes für ganzheitliche Gestaltzu-

sam-menhäuge zu schließen? Auf ieden Fall beweist es die Macht des geistesge¬

schichtlichen Kairos in der Wissenschaftsgeschichte. 
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mit Syme& Buch erschienenen „Demosthenes" (Ber l i n 1939) i n glei

cher Weise f ü r die geschichtlich unterlegene Seite Par te i ergreift. 

Auch da berührt diese Stelungnahme menschlich höchst. sympa

t h i s c h 5 ) , aber auch da muß man den, w i e m i r scheint, zuletzt doch 

durchschlagenden E inwand erheben, welche andere oder bessere Lö

sung als die siegreiche denn möglich 'gewesen wäre? Die Stadtrepu-

bltik Athen w ie die iStadtrepublik Rom m i t dem, was ihre t rad i t ione l 

len Verfassungen un ter Fre ihe i t verstanden, waren eine so wen ig 

wie die andere den großen -Aiutfigaben der weltgeschichtlichen S i tua

t i on gewachsen. Und bei Demosthenes so wen ig wie bei Tacitus - f i n 

det sich auch nu r die -geringste positive konstrukt ive Idee f ü r die Lö

sung dieser luuausweichiichen Aufgabe. 

V I I . 

©as U r t e i l über Augustus, das sich für Syme erg ibt , w i r d zu

sammengefaßt auf p. 2 : „The ru le of Augustus brought mani fo ld 

blessings to Rome, I t a ly and the provinces. Yet the new dispensa

t ion, or 'nevus status', was the w o r k o f f r aud and bloodshed, based 

upon the seizure of power and redistr ibut ion of property by a re

volut ionary leader. The happy outcome of the Principate m igh t be 

held to j u s t i f y , or a t least to palliate, the horrors of the Roman Re

volut ion : hence the danger of an indulgent estimate of the person 

and acts of Augustus. I t was the avowed purpose of the statesman 

to suggest and demonstrate a sharp l ine of division i n his career betr 

ween two periods, the f i r s t of deplorable bu t necessary illegalities^ 

the second o f constitut ional .government". 

Die I ron ie des letzten Satzes macht ersicht l ich, daß Syme diese 

von Augustas -selbst vertretene und bis heute i m wesentlichen herr-

B) Vgl. Wilhelm Röpke (früher Marburg, jetzt Genf): "Demosthenes", Neue 

Zürcher Zeitung, 17. und 19. Mai 1942. Unbeschadet seiner philologischen Qua

litäten fehlt Jaegers Buch der spezifische Sinn für das eigentlich Geschichtliche, 

es ^teht weltanschaulich Plutarch näher als Thukydides — was der Verfasser 

der "Paideia" vielleicht nicht einmal als Tadel auffassen" wird. Um zu einem 

fundierten welbgechichfliehen — nicht moralischen - Urteil über Demosthenes 

zu -kommen, wird man weitergellend auch noch fragen müssen, wie die Ent

wicklung hätte verlaufen können, wenn sich ein Mann von seiner Durchschlags

kraft etwa für die von Isokrates vertretene 'Richtung eingesetzt hätte, und wel

che Rolle in einem solchen Rahmen Athen hätte spielen können. Hat nicht tat

sächlich Demosthenes sein möglichstes getan, um die nicht nur unvermeidliche, 

sondern .auch, optimale Lösung; für die Weit wie für Athen, zu verderben? Von 

hier aus gewinnt Droysens von Jaeger (Seite 186 und 252, Anmerkung 22) ironi

sierte Examens'frage "War Demosthenes überhaupt ein Patriot?" (selbstver

ständlich nicht im subjektiven, sondern im objektiven Sinn) neue Bedeutung. 
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sehende Auf fassung für einen bloßen Propagandamythos hält, eine 

Gattung, gegen die w i r heute besonders empf ind l ich geworden sünd. 

Für Symes U r t e i l wind nicht 'die erste gewalttätige Periode i n 

Augushis' Laufbahn durch die w e i t e fr iedl iche gerechtfert igt , son

dern eher ^umgekehrt die Fr ied l ichkei t der 'zweiten durch die 'Gewalt

tätigkeit der ersten ent larvt und e n t w e r t e t 8 ) . 

'Der Gegensatz, j a Widerspruch zwischen den beiden Perioden i n 

der Wirksamke i t des Augustus, -an dem Syme so schweren Anstoß 

n immt, w a r schlechterdings unvermeidl ich; er beruht auf einer A n 

t inomie, die t ie f im Wesen -der iDilmge selber l iegt , und die niemand 

scharfer erkannt und ins L ich t gestellt hat als Machiavelli (1469¬

1527). I n seinen Betrachtungen über die erste Dekade des Livius 

(1513) e * ) erörtert er den Gedanken, daß es schwer, j a fast unmög-. 

l ieh sei, ein einmal entartetes Staatswesen zur Gesundheit -zurück

zuführen. „Es reichen hierzu -gswöhnLche .Mittel n icht aus", so 

sehreibt er, „sondern man muß außergewöhnliche anwenden, d. h . 

bewaffnete Gewalt, und man muß erst einmal Herrscher des Staates 

werden, um nach Gutdünken über ihn verfügen au können. N u n setzt 

6 ) Auch bezüglich dieser zweiten Periode fehlt es freilich nicht an Vor- und 

Anwürfen, und Tacitus (Annalen' Í, 10) in seinem monumentalen Lakonismus giht 

einen konzentrierten Extrakt aus dem allen, ein Sündenregister, bei dem er frei

lich auch Hofklatsch keineswegs - verschmäht. Syme (p. 479) fängt diesen ihm 

von seinem Vorgänger Tacitus zugeworfenen Ball auf mit der Frage: "Was 

Augus-tus the ideal princeps?". Wenn man aber auch hier, statt mit dem theore

tischen Maximum des absoluten Ideals, lieber mit dem praktischen Optimum 

mißt und nach einem Gegenkandidaten fragt, der unangreifbarer gewesen wä

re, so düifte auch in dieser Hinsicht selbst vor einem gestrengen Examinator 

Augusius mindestens mit einem "Im ganzen gut" abschneiden. Als musterschü

lerhaften Tugendbold hat er sich selbst nicht hingestellt, "denn er ist ein Mensch 

gewesen", und seinen Vehse hat bisher noch jeder Hof gefunden. 

**) Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, I 18: „...perché, a fare questo 

non basta usare termini ordínarí, essenido moidd orddnaii'i oattivi; nía é necessairó 

venire alio striaiordiinario, coime é alia violeroza ed al4'arm¡i, e diventare innanzi a 

ogná cosa principe di quella cittä, e póteme disporre a s-uo »modo. E perché i! 

riordinare una eiitta al vivere político pireauppone uno «orno bmono, e i! diventare 

per violenza principe di una república presuppone uno nomo cattivo; per questo 

si trovera che radissáme volle accaggia che uno hmono, per vie cattive, ancora 

alie i\ íine suo fasse buono, vo-glrá dvventare principe; e che un reo, divenuto 

principe, vo.giia operare bene, e che igü caggia imlai nell¡o animo usare quella 

autoritá bene, che gH tfia male acquistaita. Da fcuitte la soprascrirte cose nasce La 

diifficultá, o ioi posibilita, che é nelle cittä oorrolte, ia imantenenvi una república... 

E quaradio pure la vi si avesse a creare o a imwntenere, sarebbe necessario midiurla 

piü verso lo stato regiio, che verso lo sítate popudare; acciocché quegili uomini „. 

Uissero día urna padestá quasi regia in qualche medo frenati". 
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aber die Rückführung eines 'Staates au gesunder politischer Lebens

ordnung einnen guten Mensehen voraus, m i t Gewal t Herrscher einer 

Republ ik au werden dagegen eignen sChledhiten Menschen, Infolge

dessen w i r d es selten geschehen, daß e in 'guter iMensch zu guten 

Zwecken durch schlechte.Mit te l Machthaber werden wil l , oder daß 

ein ischlechter Mensch, »Machthaber (geworden, gutes " tun w i l l und es 

i h m i n den .Sinn kommen sollte, die schlecht erworbene Maehtstet-

liurug gu t anzuwenden. Aus allem Angeführten erg ib t s ich die Schwie

r igke i t oder Unmöglichkeit, i n entarteten Staaten die republ ikan i 

sche $fcaatsfoaim aufrechtzuerhalten.. . Wofllte man sie alber dennoch 

aufrechterhalten., so müßte man sie mehr der monarchischen als der 

demokratischen Regierungsform annähern, u m die Möschen... . 

durch eine fast königliche Gewalt einigermaßen im Zaum au 

hal ten" . Machiavell-i erwähnt zwar ÄUgustus n icht , aber seine Worte 

passen i n erstaunl ichem Maaße auf i hn . Augustus ha t das. Unmög

liche mögliche gemacht und das Uiwereinbane verein igt . E r hat es 

vermocht, ' als Octavian der scHechte Mensch au sein, der man sein 

muß, u m die Macht an sich zu reißen, iund als Augustus der gote 

Mensch-, der man .sein muß, u m die errungene Macht zum Wahle des 

Staates au gebrauchen ü ** ) . Aus dem Adopt ivsohn 'und Rächer des 

ermordeten Caesar, einem typischen 'Träger des blut igen letzten. Sta

diums- der Rösniischen Revolution, hat s ich Augustus izu der -klassi

schen Verkörperung herrsdberiidher 'Weisheit und Mi lde «entwickelt. 

Eine En tw ick lung , bei der 'auch seiner m i t zunehmendem. 'Lebens¬

alter immer mehr hervortretenden körperlichen Schwächlichkeit und 

Kränklichkeit eine wohltätige Rolle zufiel, da «sáe i hn , i m Gegiensatz 

zu diem .zügellosen Titanismus iseines Adopt ivvaters, zu eliner toehiuitsam 

vorsicht igen Lebensweise und Ha l tung nötigte, Hätte aber Augustus 

auch n u r die allerigeriogste Aussicht gehabt, s ich durchzusetzen und 

sur Macht zu gelamgen, wenn schon i n iden Jahren von 44 bis 28 die 

dement ia a!s beherrschender Zfcag seines Wesens hervorgetreten, wäre? 

U n d wa r n icht , alles- in al lem, das, was Augustus igeleistet hat , das 

Opt imum des überhaupt erreichbaren? W a r die seit fas t einem. Jahr

hunder t wütende Römische Revolution m i t geringeren Kosten zw l i 

quidieren? Hätte Augustus, otter hätte i rgend ein Anderer an seiner 

Stelle es besser machen können? K a n n man .von einem Pol i t iker 

'überhaupt mehr verlangen? U n d steht res n icht beispielsweise m i t 

dem [Br i t ish .Empire ganz ähnlich? 

ö**) Die res gestae (siehe unten IX) sind selbstverständlich aus der Per

spektive des guten Menschen ig-eschrieben. 
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'Ein führender deutscher Histori iber ha t kürzlich i n einer g rund 

sätzlichen 'Darlegung 'über das Wesen der Po l i t ik „'die höchste Stufe 

echter Staatsmanns chaf t " folgendermaßen 'gekennzeichnet: „Es geht 

um das Geheimnis wahrha f t verantwortungsbewußten politischen 

Handelns 1; -um die Fähigkeit, schon- i m .Kämpfen selbst die -neue 

Danerordnung, die daraus folgen soll, vorauszudenken; u m die s i t t 

liche Rechtfert igung des Machtkampfes aus der Verpf l i ch tung , eine 

veraltete Rechtsordnung durch eine bessere neue ani ersetzen; um die 

Bewährung der Staatsräson n icht als bloße Staatsklugheit, sondern 

als ein Stück si t t l icher V e r n u n f t ; um die Selfostbeschränkung des 

kämpferischen Wil lens, die daraus fo lg t , sodaß schließlich die E i n 

heit des sittlichen Bewußtseins t ro tz aller Ant inomie der praktisch-

politiischsn Aufgaben erhalten bleibt. iDenn sobald der M.achtkiampf 

als bloßes M i t t e l zur Herste l lung und Sicherung einer beständigen 

und darum, dauerhaften Rechtsordnung aufgefaßt w i r d , erhält diese 

den höheren si t t l ichen Rang; das kämpferische Element des Po l i t i 

schen ver l i e r t 'seinen Rang als Selbstzweck; die ethischen Normen 

des Kämpfertumis, sofern sie" der geselligen Mo r a l widerstre i ten, wer

den zur MoraÜ des bloßen 'Ausnahmezustandes'" 7 ) . Ritter als Neu¬

histor iker denkt nicht an Augustus; alber mir 1 w i l l scheinen-, als ob 

seine grundsätzlichen Ausführungen auf niemanden besser passen', 

als gerade auf ihn , we i t besser als auf die mehr oder weniger f r ag 

würdigen neueren 'Beispiele, an die Ritter denkt. Das insbesondere 

auch deshalb, we i l nur das Römische Reich und seine pax Romana, 

wenigstens f ü r das Bewußtsein der Zeitgenossen:, eine universale 

Menschheitsaagelegenheit .'war. Denn nach damaliger Vorstel lung 

umfaßte dieses abendländische Reich der Mi t te durch seine Frie¬

densherrschaft den orbis t e r r a rum , die gesamte Oikumene und die 

gesamte Kul turmenschhei t ; n u r i m Osten war die Erre ichung dieses 

Mieles noch nicht ganz gelungen {was sich denn auch später als ver

hängnisvoll! e rw ies ) ; was sonst an 'barbarischen Randvölkern das 

•Reich einrahmte, zählte n ich t zur Kulturmenschheit , und der ferne 

Osten (wie der-ferne Süden,) w a r mehr e in Märchen- und Pabelreich 

als eine Realität. 

Denn, das muß i n berichtigender Fortführung des Ritterschen 

Gedankenganges gesagt, werden, irgendein bloß par t iku larer , örtlich 

und- zeit l ich begrenzter iFriedeinsizustand bis auf weiteres (bzw. bis 

zum nächsten Ma l ) i s t j a als iZiel politischer Gewaltanwendung eine 

7) Gerhard Ritter: Machtstaat und Utopie, Anhang <zur 3. Aufläse, München 

1943, Seite 183. 
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bare Selbstverständlichkeit und sdilechterdings. unvermeid l ich ; die 

absolut nötige Verdauungspause nach dem Verschlingen der Beute, 

am sichersten auf dem sanften Ruhakissen der istatus-quo-Gerechtig-

ke;t , kann unmöglich schon eine ethische 'Rechtfertigung bedeuten. 

Der einzige Zweck, der das .Mittel der Gewaltanwendung w i r k l i c h 

au heil igen vermag, i s t die Annäherung an das Endziel (und läge es 

auch i n noch so weiter Ferne) eines universalen Dauerfr iedens, der 

politische 'Gewaltanwendung überhaupt •ausschließt8). Dieses Ziel 

lag bei Augustus vor , und wurde i m Rahmen, des damaligen WeltbH^ 

des auch nahezu erreicht. Dem verdankt Augustus seine ungeheure 

Stellung i m Geschichtsbewnßtsein von Mit- und Nachwelt , j a sogar 

eimen Platz im WeihnachtsevangeMum der Christenheit, wie später 

i n der chiliiastiischen Geschiehtsphilosophie der Kirchenväter von 

Origenes und Eusebius b is Hieronymus, Augustin und Orosius. 

Zu Beginn seines Pr iuclpats halte Augustus ein Ed i k t m i t den 

Worten geschlossen: „So möge es m i r denn vergönnt sein, den Staat 

gesund und unversehrt auf seinsin eigenen Grund zu st&llen, und da

für den Lohn zu ernten, nach dem i ch sterbe: [Schöpfer der besten 

Ordnung zu heißen, und , wenn i ch sterbe, d'iie Ho f f nung m i t m i r neh

men zu dürfen, daß die von m.:ir gelegten Fundamente (des Staates 

unvDrrückt an ihrer Stelle bleiben w e r d e n " 9 ) . .Dieser Wunsch ist, 

innerhalb der Grenzen mensöhlicher Möglichkeiten, i n Erfüllung ge-; 

gangen. Augustus ha t das erreicht, was sein Adoptivvater einmal 

programmatisch als Ziel bezeichnet ha t te : „Ruhe für I ta l ien , Friede 

für die Provinzen, Woh l f ah r t für das Reich" 1 0 ) , -und er hat für die

se Leistung bei wei tem keinen so hohen Preis gefordert wie Caesar, 

M j t Solon konnte Augustus von sich sagen: „Das.habe ich k r a f t vo l l 

getan, zugleich Gewalt und Recht zusammenfügend, und durchge-

8 ) Alexander Rtistow: „Bedingungen des Weltfriedens", Die Prledens-

Warte, 1938, Band 38, Seite 9-13. 

9 ) Sueton, Augustus 28, 2: "Ita mihi 'salvam ac sospitem rem publicam 

sistere in sna sede liceat, atque eins rei fruetum pereipere quem peto, ut optinri 

Status auetor dicar et moriens ut feram mecum spem mansura in vestigio suo 

fundamenta rei publicae quae iecero". Dazu die Münzlegeude (auf die mich Kol

lege Bosch freundlichst aufmerksam macht): ''Optkni Status auetor et oonser-

vator". 

, 1 0 ) "Quietem Italiae, pacem provinciaram, salutem imperü": Caesar, bellum 

civi'le III, 57,4, in einem für Pompeius bestimmten Schreiben an dessen Schwie

gervater Quintus Caecilius Meteüus Pius Scipio. Aber Augustus hat dabei nicht, 

wie bezeichnenderweise Caesar in dies-er Wendung, Rom selbst vergessen. 



236 A. Rüstow 

führt wie i c h v e r s p r a c h " 1 1 ) , mur daß das Recht n icht 'zugleich m i t 

der -Gewalt, sondern erst .in einigem zeitlichen Abstand h in ter i h r 

Einzug hie l t und halten konnte. Und wen g i b t es denn überhaupt i n 

der gesamten uns bekannten Weltgeschichte, der auf den Ruhmes

t i te l eines Staatsmannes; i n höherem oder auch mur i n gleich hohem 

Maße Anspruch erheben könnte? Wenn f re i l i ch schon die bloße Ta t 

sache der .Anwendung von Gewalt als Mit te l i und. des Grolles1 einer 

benadhteiliigten Gruppe als hinreichender Verurteilungsgrumd' gelten 

soll, dann i s t jedweder Pol i t iker bereits als solcher, von 'Berufs we

gen, i m voraus verdammt. 

Wer f r e i l i c h m i t dem „besseren" i 9 . Jahrhundert e in unüber

windliches Bedürfnlüs nach Gemieanbetiüng empfindet, und m i t Carlyle 

auf „Helden, Heildenverehrung und das Heldenhafte i n der Geschich

te " aus ist , der w i r d bei Caesars vulkanisch ausbrechender Gewalt

samkeit und1 mensehenvemchtemder Dämonie eher auf seine Kosten 

kommen als bei' Augustus' verantwortungsbewußter Selbstbeschet-

dung und f r i ed fe r t i ge r Humanität. Denn i m Gegensatz au Cae'sar 

wie zu Alexander wa r Augustus nur Staatsmann, n icht „Held", und 

gerade deshalb ein. so großer Staatsmann, we i l er nichts vom Heiliden 

an sich hatte. Denn 'um was einer als -Held das' Maß übersehreitet, 

um das bleibt er als Staatsmann h in ter dem Maß zurück. iDer Staats

mann „dient den objekt iven Gewalten., mögen sie m seinem eigenen 

Staat oder i n der Wel t sich offenbaren". 'Der Held .„dient vor al lem 

seinem Stern, (seinem Genius. IDer Staatsmann .entfaltet sich am be

sten innerhalb der i h m vom Schicksal gewiesenen Schranken., der 

" ) Solon.fr. 24, 15-17 (Dietil): 

0[i.o\j ßhiv T E m l öiwriv öuvapüöciag. 

So die handschriftliche Überlieferung des Solonfcextes; das wäre zu konistruieren: 

6j.to0 ßLT|V xe 5tal S£MT]V avvaQ\i6aaq, 

xal ÖLijkfrov a»s uiteo^o(.niv. 

in Wahrheit scheint mir allerdings mit Otto Schroetter die Lesart des Londoner 

Aristoteles-Papyrus — v6\nov statt ou.oö — den Vorzug zu verdienen, und dann 

würde sich de.r Satz, allerdings mit einem etwas harten Enjambement, so kon

struieren: 

xavia (X8V £QE|a, 

XQ&XEI vö(.tou ßbrv TS i a l Öixnv öm'apjuSaag, 

Mal SifjMkrv (og v\aea%o[n\v, 

Der Gedanke wird dadurch, wie mir scheint, sdonfecher und attischer, aber frei

lich auf unseren Fall weniger anwendbar. 

http://Solon.fr
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Heid 'entfaltet sich nur , wenn er dieser Schränken s p o t t e t " 1 2 ) . Got t 

schütze ums vor Helden und .schenke uns Staatsmänner! . . 

Syme unterstre icht und kann ausdrückliche zeitgenössische Zeug

nisse dafür- anführen, daß die Sicherheit der pax. iAugusta um dein 

Preis der Freihei t e rkau f t gewesen sei. Es l iegt aber i m Wesen der 

Sache, daß soziale Sicherheit stets einen mehr öder weniger wei t 

gehenden 'Verzicht auf (individuelle 'Freiheit er forder t . Absolute iFrei-

heit A l l e r bedeutet 'absolute Unisiöhea-heit jedes Einzelnen. IDer Vor

w u r f könnte also höchstens lauten., daß der als Preis für die. Sicher

heit geforderte Freiheitsverzicht unverhältnismäßig hoch gewesen 

sei, D ie Zeitgenossen!, die j a diesen Preis zu. zahlen hatten, waren i m 

allgemeinen n icht dieser Me inung ; sie fühüben sich n icht überfordert; 

und' auch w i r werden schwerl ich behaupten können., daß der gleiche 

Sioherheitsgrad un ter damaligen Verhältnissen um einen bi l l igeren 

Preis zu haben gewesen wäre. 

Symes Darste l lung bleibt trotzdem unangefochten, was den Tat 

bestand b e t r i f f t . N u r der mehr sti l lschweigend als ausdrücklich zu

grunde gelegte iBeurteüungsmaßstalb 'ist, w i e m i r scheint, etwas zu 

absolut und abstrakt . (Fordert man' n icht das logische Max imum, 

sondern das praktische Opt imum, so dürfte man für Augustus zu d i 

ner 'wesentlich günstigeren' Bi lanz kommen. 

V I I I . 

Der eigentliche Konstrukt ionsfehler des tRömischen Reiches, auf 

dem letzten Endes auch alle irgendwie berechtigten Anklagen i m Na 

men der Fre ihe i t beruhen, scheint m i r , imteressanterweise, verfas-

suinigstechnischer Na tu r zu. sein. Das politische Denken des A l te r tums , 

des .griechischen wie des römischen, hat sich -im und am Stadtstaat 

entwickel t , wo sich zum Zweck der politischen Wil lensbi ldung die ge

samte Bürgerschaft 'Mann für Mann , viritim, versammelte. Info lge

dessen feh l t f ü r die eigentliche Innenpol i t ik der verfassungstechni¬

sche Beg r i f f der Repräsentation, der f ü r alie moderne Verfassungs-

techniik grundlegend is t — ' s o we i t w i r auch noch davon en t fe rn t 

sind, etwa bereits .alle s ich daraus ergebenden Probleme befriedigend 

gelöst zu halben. '(Rousseau zieht es ja 'deshalb vor , wieder auf die 

•antike Vorstellungsweise zurückzugehen)!. 

1 2 ) Adolî Grabowski ('früher Berlin, jetzt Arfesheim): „Phokioii, über staats-

männisohe Größ.e", Zeitschrift für schweizerische Statistik und Volkswirtschaft, 

Bern 1935, Band 71, Seite 470. 
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Di« deliische Symmiachie von 477 v. 'Chr . (hatte zwar toi» 454 ei

nen Bundesrat, i n dem Ver t re ter al ler verbündeten .Städte saßen. 

Aber m i t i h r e r Umwand lung tin das at thche Reidh, also m i t dem 

Übergang von ¡bündischer Außenpolitife au imper ia ler Innenpolitik, 

i s t von einer solchen Vertretungskörperschaft keine Rede mehr, und 

alle Entscheidungen werden n u r noch herrschaft l ich durch das, sei-

aiOTseits wieder nu r i n Person vensaimmelte, Volk; vom Athen getrof 

fen. .Die teilweise äußerst heft ige Reaktion' der Bündner gegen die

sen Zustand äußerte sich stets nu r i n der separatas tischen Fo rm des 

Abfa l l s zwecks Wiedergewinnung .der alten stadtstaatlichen Autono

mie, nie aber i n der Forderung einer iDemokratisiieruiig innerhalb 

der größeren Einheit , etwa durch Wiederbelebung der Bundesver

sammlung und Ver le ihung größerer Rechte an sie, oder etwa. gar 

durch Schaffung eines Reichsbürgerrechtes. Aristophanes kommt ein

mal i n die unmittelbare Nachbarschaft solcher Gedanken (Lysistrate 

578-586), aber Wilamowitz w a r n t m i t Recht, „man soll das nur n icht 

so ausdeuten, als hätte Aristophanes e in Reichsbürgerrecht auch nu r 

denken können" („Aristophanes Lyeúatrate", (Berlin 1927, Seite 52) . 

Vielmehr setzen (Bürgerrech tsverleihumgen grundsätzlich stets Über

siedelung, schon vollzogene' -oder noch zu vollziehende, voraus. Das 

alles ist äußerst bezeichnend f ü r die politnsche Mentalität der An t i ke . 

V o m 4. Jahrhundert v. Chr. b is zum Ende der griechischen 

Selbständigkeit 146 v. Chr. -bildeten s ich i n 'Griechenfliand nicht nur 

Städtdbünde, sondern auch Bundesstaaten ( xoivd )• Diese Bundes

staaten hatten als Senat einen Bundesrat, i n dem die Vertre ter der 

Gliedstaaten z. T . sogar proport iona l (der Bedeutung jedes GMedstaa-

tes bez i f f e r t waren. Aber die Wei terb i ldung eines solchen Bundes

staates zum Einheitsstaat, w ie sie vorübergehend beim arkadischen 

Bund durch die 'Gründung von Megalopolis (.±. 369 v. Chr . ) versucht 

wnirdie, konnte man sich tbezeichnemderweiise nu r in der Fo rm einer 

Zu^airrmiensiedeiUng, der B i l dung eines .Stadtstaates, seinerseits na

türlich wieder m i t d i rekter Demokrat ie , vorstellen. 

De r antirömische Konkurrenzstaat , den die aufständischen Ita-

l iker zu Beginn des Bumdieegenossenkrieges 91 v. Chr. -gründeten, 

war sfinngemäßerweise n icht als Stadtstaat, sondern als Bundesstaat 

konstru ier t , m i t einer neuen Hauptstadt I ta l ia , die i n Oanberra-hafter 

Weise abgesteckt wurde. Der 500-köpfige Senat sollte sich demge

mäß aus Ver t re tern aller verbündeten. 'Gemeinden zusairnmeosetzen. 

Dias Unternehmen kam n icht zur Ausw i rkung , durch die leges Julia 

und' Plantía Papiria erhielten' die Bundesgenossen .doch noch das von 

áhneín ursprünglich geforderte römische Bürgerrecht. Aber von ir-
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gend' einer En tw i ck l ung der r e i n stadtstaatlichen Verfassung Roms 

'in R ich tung Bundesstaat, Terr l tor ia ls taat , repräsentative Demokra

t ie, e twa von einer Re fo rm des Senats nach dem Vorb i ld ' jener ephe

meren italischen Bundesverfassung, w a r keine Rede. 

A u f griechisch-hellenistischem Kul turboden sind später im Rah

men römischer Provinz Organisation Städteibünde neu belebt worden, 

so durch Pompeius i n B i thyn ien (Clemens Bosch, früher Halle, je tz t 

I s tanbu l : „Die kleinasiatischen Münzen der Kaiserzeit" , Te i l I I , 1, 1, 

Ber l in 1935, Seite 71 f f . und 176-179). Aber die verfassungsrechtiliiche 

Funkt ion i h re r Vertre ter Versammlungen seheint sich, abgesehen vom 

Kaiiserbult, i m wesentlichen, auf kol lekt iven Befehlsempfang und auf 

die Weiterleibung von Beschwerden oder Belobigungen nach Rom be

schränkt au haben, I h re Benennung als „Provinziallandtage" kann 

deshalb leicht zu weitgehende Vorstellungen erwecken, und es ist 

doch wohl eine optimistische Übertreibung, wenn Bosch (Seite 178) 

imednt, die (Mitglieder eines solchen koinon. „brauchten sich nur in 

gutem W i l e n um die ausgezeichnete Stadt zusammenzuschließen, um 

Unter dem Schutze des 'Kaisertums i h re 'Eigenart organisch zu ent

wickeln' und sich zu einer fre ien 'Gemeinschaft von Staatsbürgern 

heranzubilden". Auch die E in r i ch tung der Staatspatronate h ie l t sich 

innerhalb des gleichen Rahmens. -Es i s t •aber k lar , daß fallweise vor

gebrachte Beschwerden, selbst wenn erfolgreich, zwar ein Not- und 

Sicherheitsventil, aber keinen Ersatz für konsti lut ionelle verantwort

liche Regiierungsbeteitigung darstellen. I m gleichen Zusammenhang 

schreibt Bosch (Seite 179) : „Zu einer f re ien En t f a l t ung i h rer Kräfte 

unter der -Führung des ersten Bürgers des Reiches waren die Men 

schen der 'Zeit n icht mehr fähig. D ie Hand des Princeps wa r zu leicht 

für sie, i h re r orientalischen Geistesr.iohilu.ng entsprach die Faust des 

H e r r n , der n ich t ausbleiben sol l te". Das üst eindrucksvoll gesagt, und , 

abgesehen von dem „nicht mehr", auch zutref fend. Aber es i s t nur 

die eine 'Hälfte des Tatbestandes. Denn neben hetHeniistisch-orienta

lischen Einstellungen waren auch hellenische Poliistraditionen „ago-

nalen" Charakters noch höchst lebendig, w ie gerade die auch von 

Bosch selbst immer wieder behandelten unaufhörlichen Eifersüchte

leien und ^Feindschaften der Städte untereinander beweisen: grie-

dhischerweise konnten sie sich nacht einigen, und orientalisclherweise 

wol l ten sie beherrscht sein. D ie mi t t le re Losung der Kombinat ion von 

Einheit und Fre ihe i t au f dem Boden repräsentativer Demokratie lag 

eben jenseits des Horizontes. 

Sobald aber ein Staatsgehilde 'über die Grenzen des ursprüngli

chen Stadtstaates h inausgrei f t , und gar bei einem Reich wie dem 
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römischen, i s t e ich t mehr unmittelbare, sondern nu r noch mit te lbare, 

repräsentative, 'Demokratie technisch möglich, eine Ver t re tung der 

Reichsteiile durch Abgeordnete. Eine solche Ver t re tung durch (Bevoll

mächtigte kannte aber das A l t e r t um nu r i n der Außenpolitik, w o Ge

sandte, und gegebenenfalls Kongresse von sollchen, selbstverständlich 

•und technisch unentbehrl ich waren , demgemäß auch bei Staatenbün

den, die j a eine- außenpolitische .Erscheinung darstellen, und von da 

her auch bei Bundesstaaten, dtie auf der Grenze zwischen Außen- und 

Innenpoliti ik stehen —- n icht aber bei Einheitsstaaten und zentral ge

leiteten iHierrsehaftsgebilden. Da man .also für den 'eigentlichen, Be

reich der .Innenpolit ik 'Technik und Biegri f f der Repräsentation ein

fach n icht kannte, hörte andt der Vergrößerung über den -Stadtstaat 

hinaus die Möglichkeit ver f assungsmäßiger Demokrat ie , die man sich 

eben nu r aüts d irekte vorstellen konnte, überhaupt ' a u f 1 3 ) . Denn auch 

1 3 ) Wie ich nachträglich bei Kostovtzeif ("Geseiisdhaft und Wirtschaft im 

römischen Kaiserreich", Band II, Seite 242) finde, scheint W. E . Heätland in meh

reren mir leider nicht zugänglichen Veröffentlichungen einen ähnlichen Gedan

kengang wie ich hier vertreten zu haben: "Nach seiner Auffassung mußte die 

antike Welt deswegen 'untergehen, weil sie nicht imstande war, die Massen an 

dar Regierung zu beteiligen". Wenn Rostovtzeff dagegen einwendet, daß die Idee 

der Repräsentativverfa'S'Stinig der aiten Weit nicht fremd gewesen sei, "wie man

che Einrichtungen der griechischen Städte und der griechischen Städtebünde 

zeigen", so 'hat er wohl Einrichtungen wie diejenigen im Auge, deren Unterschied 

von einer wirklichen Repräsentativ Verfassung ich im Vorstehenden nachgewiesen 

zu haben glaube. Auch Ros-tovtzelis Frage, "warum vermochte die alte Welt 

diese Idee (der Rep rasen tatiwerfassung), die zu 'konzipieren doch nicht über

mäßig schwer ist, nicht aus sich selbst hervorzubringen?", denke ich bereits an

deutungsweise beantwortet zu haben, ganz davon abgesehen, daß jede Idee, 

wenn erst einmal hervorgebrächt, etwas vom Ei des Kolumbus an sich zu haben 

pflegt. Übrigens haben sich Ideologie und Technik der parlamentarischen Reprä

sentation auch in der Neuzeit erst sehr allmählich und auf mühsamen Umwegen 

herausgebildet. Vgl. Otto von G*erke; Johannes Althusius und die Entwicklung 

der naturrechtlichen Staatstheorieen, 4. Ausgabe, Berlin 1929, S. 211-225: "Das 

Reprasentativprineip"; Otto Hintze: Weltgeschichtliche Bedingungen der Re¬

präsentativverfassung, Historische Zeitschrift 1931, Bd. 143, iS. 1-47; C. Joachim 

Friedrich: Constitutional Government and Politics, New York 1937, p. 247-260, 

539-541: "General Problems of Representation". Die Konzilien der Kirche dürften 

die ältesten Repräsentativgremien, wenn man will Parlamente, gewesen sein. 

Ganz allgemein wäre es dringend erwünscht und an der Zeit, daß die Zu

sammenarbeit zwischen Altertumswissenschaft und Jurisprudeuz, die sich vor 

allem auf dem Gebiete des Privatrechts 'so überaus fruchtbar erwiesen hat, auch 

auf dem Gebiete des Staats- und Völkerrechts unter Beteiligung der Soziologie 

Platz griffe, zur endgültigen Überwindung des gelehrten Halbdunkels ehrwürdig 

verstaubter „Staatsaltertümer". Vielversprechende Aussichten in dieser Richtung 

eröffnet Heinrich Triep&l, "Die Hegemonie, Ein Buch von führenden Staaten" 
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der Senat w a r j a keineswegs etwa eine Repräsentation des Imperiums, 

die -er sinnvöllerweiise. hätte sein müssen: daher seine rapide Dege

nerat ion. 

Daß eine Herrschaf t des Senats n icht mehr i n Frage kam, hatte 

das'Scheitern n icht nu r der Oaesarmörder und Ciceros, sondern auch 

schon Sullas, dem es gewiß nicht an der nötigen Energie und Skru-

pellosigkeiit gefehlt hatte, schlüssig (bewiesen. Das von Mommsen 

f o rma l ju r i s t i sch als Dyarchie bezeichnete geographische Kompromiß 

zwischen Princeps und •Senat war i n der Sashe zunächst ein Proviso

r i u m nach dem patenten Vorb i ld der Tr i umv i r a t e , eine bloße Ver ta 

gung des entschied dendien Machtkampfes. Aber anders als bei den 

Tr i umv i r a t en bedeutete aufgeschoben i n diesem Falle aufgehoben, 

denn m i t der Zeit t r a t -— auch 'abgesehen von dem übergreifen des 

23 v.Ohr. an Augustus übertragenen imper ium proconsulare malus—— 

ganz von selbst und (zwangsläufig eine rasch fortschreitende Ge-

wichtsverschieibung izu Ungunsten des Senats ein,- der nicht , wie der 

Princeps, ein Organ des Imperiums war, sondern ein anachronist i

sches Überleibseil aus (den ruhmvollen Zielten der Stadtrepublik. Es geht 

auch n icht an , w ie es (zuweilen noch geschieht, den politischen Nie

dergang des Senats auf die Charakterlosigkeit und die moralische 

Kor rup t i on seiner Mitgl ieder ;zurückzuführen. Für diese Kor rup t i on 

besitzen w i r f re i l i ch Zeugnisse genug. N u r daß w i r heute nicht mehr 

geneigt s ind, nach A r t der Moral isten der Anbüke selbst und des 18. 

Jahrhunderts, „i&iittenverfaiil" als Pnimärunsache, als selbständige 

Variable, 'anzuerkennen. Wohl aber is t uns aus der Physiologie die 

einsichtige Tatsache geläufig, daß funkt ionslos gewo:rdene oder ihrer 

ursprünglichen und wesentlichen Funlktion entkleidete Organe dege

nerieren ; i n der Soziologie steht es n icht anders. Da rum zeigt j a auch 

sipäter der Senat .sogleich wieder Verantwortungsbewußtsein, Cha

rakter , Rückgrat und Würde, sobald er unter dien Antoninen als eine 

(Stuttgart 1938), dessen Systematik künftig jeder Altertumswissenschaft!er, der 

auf einem der einschlägigen Gebiete arbeitet, sich angeeignet 'haben sollte. Der 

eindrucksvolle Vorstoß, den vor nun schon bald einem vierte! Jahrhundert Ulrich 

KaJirstedt unternahm („Griechisches Staatsrecht", .Band I; „Sparta und seine 

Symmachie", Göttingen 1922), ist bedauerlicherweise im wesentlichen isoliert 

und deshalb in seiner produktiven -Einseitigkeit unergänzt und unbericiiügt ge

blieben. Und wenn ein Buch wie Hans Schäier, „Staatsiorm und Politik, Unter

suchungen zur griechischen Geschichte des 6. und 5. Jahrhunderts" (Leipzig 

1932), auf höchst interessant und fruchtbar gestellte Fragen überwiegend schiefe, 

wo nicht geradezu verfehlte, Antworten gibt, so liegt das wohl nicht zuletzt 

daran, daß es sich um Probleme handelt, für die der Stichentscheid nicht beim 

Philologen und Historiker, sondern beim' Staats- und Völkerrechtler liegt. 
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A r t kaiserlicher K ron r a t wieder eine ernsthafte und ehrenvolle 

(wenn auch nicht eigentl ich verfassungsrechtliche) Punkt ion erhält. 

D e r Peerssöhiufo Vespasians vom Jahre 73 ro. Chr. hatte zwar 'auch 

die Oberschichten der romanis ierten Westproviiaiizen de facto i n e in i 

germaßen angemessener Weise berücksichtigt; wie ©ehr es sich aber 

dabei n u r um eine Bluitauffrisehiung durch Zutosiung weiterer- nach

drängender Personehkreise, n icht um eine Repräsentation von Ge

bietsteilen und denen Bevölkerungen, 'handelte, geht schon aus der 

von Traian erneuerten Best immung' des Tiberius hervor , wonach ©in 

Proviniziaile, man asuan .Senat angelassen zu. werden, mindestens e in 

»Drittel -Siemes Vermögens i n italischem IGruedbesitz angelegt haben 

mußte. „Weil" — so lautet die höchst bezeidinendie Begründung — 

„der 'Kaiser es f ü r w iders inn ig h ie l t , w ie es das auch war , wenn Män

ner, die sich um diese dBhre bewerben, Rom und Italien n icht a ls i h r 

Vater land, •sondern w ie Reisende nu r als Un t e r kun f t oder Oasthaus 

be t r a ch t en " 1 3 * ) . ' , 

Noch, v ie l weniger als der senatus k am der popuilu© Romanus, 

dais Vo l k . von Rom,, für die verantwort l iche 'Führung des Reiches 

ernst l ich i n Frage ; wa r es doch unter den dbwaltenden Verhältnissen 

nichts we i te r mehr als die Gesamtheit der i m »Besriite des Bürgerrechts 

Befindl ichen unter der jeweils -gerade orbsanwesenden [Bevölkerung 

der einen Großstadt Rom, die nur einen Bruchte i l der GesamtbevÖIke-

rung des Reiches darstellte und sich vor der Bevölkerung der zalhG-

reichen anderen iStädte hauptsächlich durch einen, der höheren Zahl 

entsprechenden, höheren Grad der 'Vermassung und Verpöfoelung aus

zeichnete 1 4 ) s 

1 3 * ) "deforme arbitratus. ut erai, honorem petita ros uribem Italiamoue non 

pro patria, sed pro hospitio attt stabulo quasi peregrinantes habere": Ptitilus, 

Briefe VI, 19, 4, Später unter Marc Aurel wurde die Forderung auf ein Viertel 

ermäßigt (iiist. Aug. Marc. 11). Vergleiche die entsprechende Übung bei preußi

schen Landräten, für die Grundbesitz im Kreise verlangt wurde. 
1 4 ) Fritz Schulz: „Prinzipien des römischen Rechts", München 1934, Seite 61: 

„Diese ganze Entmachhmg der comitien vollzieht sich langsam und fast unmerk-

iich. Und nicht die Machtgier und Machtfreude eines Alleinherrschers ist dabei 

das treibende Moment, sondern 'die Volksversammlung verliert mehr und mehr 

ihren Sinn, weil sich iu ihr nur noch ein Meiner Bruchteil der Bürger des 'Reichs 

zusammenfindet, und durchaus nicht die Besten. Eine Volksabstimmung hätte 

auf die Dauer ihren politischen Sinn nur bewahren können, wenn man von den 

'obmitia', dem 'Zusammengehen', der Abstimmung in einer in Rom lokalisierten 

Volks Versammlung, abgesehen und Abstimmunigen außerhalb Roms, in Italien 

und in den Provinzen, zugelassen hätte. Augustus hat den von ihm gegründeten 

Kolonien in Italien das Recht gegeben, zu Haus abzustimmen und die Stimm-
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A n diesem Mißverhältnis zwischen populus Romanus und Reich 

vermochten auch die bis au Carncallas oonstitutio Antoniana (212 

n. Chr . ) sich konzentrisch immer mehr, erweiternden Bürgerrechts¬

Verleihungen nichts zu ä nde rn I a ) , da, i n 'Ermangelung dier Reprä-

sentatiometechniik und des Repräsentationsbegriffs, die politische Aus

übung des Bürgerrechts an d ie persönliche Anwesenheit jedes ein

zelnen Bürgers i n Rom gebunden blieb. 

iDer einzige universale Repräsentant des Imper iums wa r unter 

sollchen Umständen der Kaiser selber, .der einzige aktionsfähige 

Machtträger neben i h m dlas Heer ; es fehl te eine (imperiale Ve r t r e 

tungskörperschaft und. darmt jedes verfassuingsniäßiige Gegenge

wich t und jede legale Kon t ro l l e : Autokrat ie , . gestützt auf das Heer, 

gemildert durch Meuchelmord; denn einen Autokraten; kann man 

sdhülianmisfcenifals nu r entweder umschmeicheln oder umbringen. Si<Der 

Unterschied^ w i s c h e n dein römischen' Reich und modernen Staaten 

vom gleichen Typus" , schreibt Michael Rostovtzeff (früher Peters

burg , je tz t Yale) i n seiner meisterhaften (Darstellung von „Gesell

schaft und Wi r t scha f t i m römischen Ka iserre ich" (Band 1, Seite 117) , 

„liegt dar in , daß .die Zentra lregierung des römischen Reiches durch 

die konstituierenden 'Teile des Reiches weder gewählt noch beauf

sicht igt wurde" . Und 'e r füh l t , wie ich (glaube m i t Recht, auch den 

scMließlitchen Ve r f a l l des Reiches wesentlich m i t auf ddeseh (Kon

strukt ionsfehler iziurück: ,JEa 'ist", (schreibt er (Band I i , -Seite 324 ? 

Anmerkung 32 ) , „für- ©ine 'unvemiiitwortliche Regierung sehr schwer, 

ziettöl mach Rom zu schicken. Das war ein tastender, zögernder Versuch, aber 

dabei blieb es auch." Der uns bei Sueton erhaltene Bericht nennt das wegwer

fend "ein ausgeklügeltes Abstimimungsveriahren" {"excogitatum genus 'suffragio-

rum'\ Augustus 46), und wir können ihm darin nicht Unrecht geben, ob man sich 

dabei nun auf den antiflien Standpunkt der direkten, oder auf den modernen der 

repräsentativen Demokratie stellen mag. 
1 5 ) W'ohi aber machten es die fortschreitenden Bürgerrechtsausdehııungen 

unmöglich, daß die Stadtgemein.de Rom als solche sich als Herrscherm über ei

nem Reich von Untertanen etablierte, und der Bundesgenossenkrieg {91-88 v. Chr.) 

hat iiier 'der stoischen Theorie sehr wirksam nachgeholfen. Zu diesem ganzen 

P roh lern1 kreis vigl. jetzt die vortreffliche Monographie von A. N. Shenviti-

Wliite: 'fite Roman Citizeuship, Oxford 1939. Entgegengesetzt verlief die 

Entwicklung im ersten attischen Seebund, und 'deshalb läßt sich auch die 

Stellung des Augustus im Römischen Reich mit der Stellung des Perifcfes nur im 

athenischen Qemeindestaat, nicht im attischen Reich, vergleichen. 

Mau sollte ger echterweise nie vergessen, ein. wie ungeheures Plus an De

mokratie iiud 'Humanität dieser Unterschied ifür Rom im Vergleich zu Athen- be

deutet. Auch hierin, wie in so vielem anderen, konnte das Christentum unmittel

bar die Erbschaft.des 'Römischen Reiches antreten. 
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nicht die-Interessen'des Staates als das alles beherrschende Mo t i v iz/u 

betrachten rund nicht den Säbaait auf Kosten der C^ernekischaf t und der 

Indiv iduen zu 'retten' . Dieses eben geschah i m römischen Reiche". 

Diie Absolutheilt des Herrschers wurde der Ansatzpunkt , 'aus dem sich 

schließlich zwangsläufig die Absoiuitheit des totalitären [Staates ent

wickelte. 

Da eine wirksame Verankerung der Demokrat ie i m Aufbau der . 

Verfassung nicht vorhanden war , l ag i h r 'äinzdger Rückhalt i n der 

f r e iw ' l l 'gen Gesinnung des Herrschers. Biese Gesinnung des „foene 

rem publ icam et ex ut i l i ta te omnium regere" (Plinius, Panegyricuis 

67, 4; 68, 1 ; 94, 5) wa r n icht nur bei Augustus, sondern auch noch 

we i terh in b is Marc Aurel i n erstaunl ich vielen Fällen tatsächlich vor 

handen ; immerh in aber w a r das doch nur ein 'recht prekärer Rück

halt, w ie das iseftbst innerhalb dieser glücklichsten und erfreul ichsten 

Periode Erscheinungen w ie Caligula, Nero, Domitian bewiesen. I m 

mer blieb der Un ter tan darauf angewiesen, „bonos imperatores voto 

expetere,' qualescumque to lerare" (Tacitus, Hlistor. I V , 6 ) . Und das 

Ende, die t iefste iSchwerpunktslage, die schiließliche Ablösung des la

bilen durch e in stabiles ''Gleichgewicht, wa r dben der theokratische 

Despotismus asiatischen Gepräges. 

I X . 

Fal ls Caesar,-der Napoleon der Römischen Revolution, als der 

letzte und größte der Diadocben, der wahre Erbe und Testamentsvoll

strecker Alexanders des 'Großen, das vorausgesehen hätte und zu den 

Konsequenzen entschlossen gewesen wäre, würde das seinem politfi-

sehen Schar fs inn und seiner historischen 'Größe nur Ehre machen. 

W i r andren, aber müßten seinen Mördern idafür dankbar sein, daß 

sie-uns die mehr a's zwe ; hundertjährige Atempause bis 180 n. Ghr; 

verschaff t haben, e'ne der fruchtbarsten und ruhmreichsten Epochen 

der Weltgeschichte, i n der die antike K u l t u r erst ihre eigentliche Prä

gung für 'die Nachwelt e r fuhr , und daß nicht , sozusagen, auf Caesar 

unmit te lbar Diocletmn gefolgt ist . Syme al lerdings (p. 53) hält die 

diesbezüglichen Nachrichten über Caesars weitere Pläne für unglaub

würdig, w ie j a ulberhaupt heute v ie l fach <die beschönigende Tendenz 

besteht, Caesar vom hdlen'iistisch--orienta3!isi;ieirenden Absolutismus 

f o r t und möglichst nahe an römische Trad i t i on und dami t auch an 

Augustus heranzurücken 1 6) . Die zynische Frivolität, m i t der Caesar 

1 S ) So besonders Paul L . Strack: „Der augusteische Staat", in der Gemein

schaftsarbeit: Probleme -der augusteischen Erneuerung, 'Frankfurt 1939, Seite 
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selbst angebliche altrörnisehe Trad i t ionen alte Reohtfertigungsgründe 

bei den Haaren herbe i zog 1 7 ) , sollte ums dia doch bedenklich machen: 

U n d die Tatsache, daß die weitere 'EabwicMiung, d ie er vorwegge

nommen haben würde, unaufhaltsam, i n diie R ichtung jener Caesar 

zugeschriebenen Tendenzen und (Pläne drängte, scheint m i r e in be¬

- S'onders gewichtiges Argument für ihre Authenzität au sein. Oder 

5-27. Sein polemischer Exkurs „Zum Gottköniigtum Caesars" (Seite 21-27) ist 

nicht 'SO sehr eine sachliche Untersuchung als ein Plädoyer unter extremster' 

und einseitigster Ausnutzung des forensischen Grundsatzes "in dubio pro reo". 

E r erklärt Seite 21 ausdrücklich, das Schweiigen der Quellen grundsätzlich und 

stets zu Gunsten Caesars bzw. seiner These auslegen zu wollen, und hält Caesar 

immer dann für exculpiert, wenn Augustus (oder igar wenn auch- nur Tiberius zu 

Ehren des toten Augustus) der von Caesar 'geschaffenen Tradition geifolgt ist. Es 

war bekanntlich Caesars Taktik, zum Beweis seiner "Mäßigung" immer eine 

Pferdelänge hinter den "aktivisüschen Ca esa rianern im Senat" (so Strack, Sei

te 27) zurückzubleiben, und dies Spiel mit verteilten Rollen hat sich viel zu oft 

wiederholt, als daß man an seine Spontaneität glauben 'könnte. Oder •zweifelt 

jemand daran, daß Caesar die Möglichkeit 'gehabt hätte, diese "aktivistischen 

Caesarianer" ein für alle Mal zurückzupfeifen, wenn ihm ernstlich daran gelegen 

gewesen wäre? Im übriigen ist es ein recht bezeichnender Anachronismus, wenn 

Strack Augustus völkisch-rassische Motive •unterlegt, dann aber doch (Seite 19) 

mit mißbilligendem Bedauern feststehen muß: "Nach modernen (!) Maßstäben 

sind diese zur Erhaltung des römischen Volkstums erlassenen. Gesetze nur eine. 

Halbheit, weil sie keineswegs ausschließlich rassisch bestimmt 'Sind". 

Es kreuzt sich seltsam, daß <g[eichzeitiig mit diesen Bestrebunigen, Caesar 

au verwes fliehen, umgekehrt an einem wichtigen Punkte die denkbar stärkste 

Veröstlichung des Augustus unternommen worden ist. Denn was bedeutet es 

anderes, wenn aus einem ungestillten 'Feierlichkeitsbedürfnis Wilhelm Weber 

(„fPrinoeps, Studien zur Geschohte des Augustus", Band I, Stuttgart 1936) dem 

von Augustus zu seiner Grabschritft bestimmten, durchaus weltlichen index rerum 

gestarum, diesen Rechenschaftsbericht von monumentaler römischer Nüchtern

heit und stolz-bescheidener Humanität (wie Weber das auch selbst betont), als 

Isoög Xoyoc als Tempellegende eines Gottkaisers, als "Mythos des neuen Gotts" 

aufgefaßt wissen will? Dabei lägen doch, selbst im Orient die proklamatorisohen 

Königs! nsc driften der Achaemenlden, und insbesondere auch die Grabschritft des 

Dacedos, zum Vergleich weit näher, welcher Vergleich jedoch bezüglich des In

halts die völlige Weltlichkeit der res gestae im Gegensatz zu der mazdaistisohen 

Theologie der persischen Texte wiederum ins Licht stellen würde. Auf welche 

Weise 'die Provinziaten. des Ostens das originale römische Augustusbad ihrerseits 

nachträglich veröstlicht haben, das ist eine andere Frage als die, ob 'Sich 

Augustus selbst, so wie Caesar, auf diesen östlichen, hellemstisch-orientabsehen 

Boden stellte, und das in einem zunächst ausdrücklich für Rom bestimmten Text. 

1 7 ) So etwa, wenn er seine auffallenden purpurroten Schaftstiefel mit seiner 

angeblichen Abstamimung von den alten Königen von Alba Lon'ga rechtfertigte,, 

von denen er zu wissen behauptete, daß sie auch in solchen Juchtens Ueffeln ein

herstolziert -seien (Cassius DIo 43, 43, 2; 46, 17, 5; Festus, p. 142, s. v. mulleus).. 
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sollten w i r eine isolche Verbundenheit ¡mit dem Geiste der Weiltge-

sdhidlite 'eher (seinen Verleumdern als Caesar selbst zutrauen? 

I m Gegensatz nidh/t imr va der Meopata l ischen Ostorieirtiemmg 

dies Antonius, sondern 'auch au, der west-öistlichen (Synthese Caesars, 

hat Augustus leine ausgesprochen abenidländlisoh-wiestliiohe -Einstellung 

vertreten, gestützt zugleich auf aítroanisches und althéllenisches ¡Kul-

tfuirerlbe. A n die Stelle von Caesars la t in is iertem Hdilenisn/ius setzte 

Augustus einen bewußten Klassizismus, eine 'Schwerpunktverlagerung 

;d)es !Kuilturbewußtseins auf die klassische Höhe dies 5. Jahrhunderts 

v . Ohr. (die j a auch w i r als dien steilen Gipfe l der gesamten An t i ke , 

wenn nicht" der gesamten bisherigen Menschheitsentwiekliung über

haupt, anerkennen), zurück h inter da®, was sich durch Alexander 

und iseiit Alexander entwickel t h a t t e 1 S ) . Und das ohne, jeden dofetri-

mären Radikalismus, m i t umsicht ig verantwortungsbewußter Euhe 

und (Besonnenheit. iDieiser antioriental;ische (Klassizismus und 'iHuma-

niisonius, der ©ich der dennoch stoßweise ¡immer höher schwellenden 

trüben F l u t vom Osten entgegenstemmte — ex oriente nox —, war 

eine geistesgesöhichitliche Großtat und für" alle 'weitere Selfoistbehauip-

tiung und ;Sielhstemeuerung des Abendlandes von fundamentaler Be

deutung. 1 

Die 'K'ücksiohtsüosigkeit von Caesars revolutionärem Radikalis

mus w a r im übrigen für seinen Naohfolliger eine wesentliche Er le ich

terung, eine dunkele Folie, gegen die Bich seine eigenen unvermeidl i 

chen Traiditiensüberschireitunigen fas t als Konservativismus' abhoben.' 

Beshalb ha t Augustus seiuensieife, bei al ler ostentativen Verehrung 

für seinen Adopt ivvater , den Abstand stark betont. (So insbesondere 

i n dem berühaniteisiten Satz oJer res gestae IDivii Angustí (c. 34) , der 'im 

Monumentum Amcyranum erst auf Grund des Monumentum A n t i -

ochenum ( je tz t gleichfalls i n Ankara ) nichtig ergänzt werden' konnte: -

„posit lid tempus (27 v. Öhr.) auctori tate omnibus praest i f i , potestatis 

autem nihiilo «aimpliius habui quam oeteri qui miiihii queque i n magistra-

tai coráegaefuerunt". (Dieser Satz ist eine Selbstverteidigung gegen 

dien gespenstisöh drohenden Geist des Brtitus, rund' zwar, w ie m i r 

scheint, eine i m wesentlichen gelungene. 'Tatsächlich ist für Augustus 

ke in neues transrepulblikanisches A m t geschaffen worden, „äpxiiv 

••uSeuiav Trapa xa náxQ\.v, eQr\ öLÖou.tvT|v dveÖe|üLATrv'' (c. 6 ) . Wie iseitner-

i y ) Daher z. B. auch seine Ablehnung des zwar äußerst talentierten und 

Hebenswüridigen, aber ausgesprochen heTlenistisoh-alexandrinischen Ovid; weder 

unter Caesar, noch unter Antonius hätte Ovid in die Verbannung zu gehen 

brauchen. 
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zeit PeriMes, den übrigens' Cicero auch Princeps n e n n t 1 8 ) , ha t ihm 

die überlieferte Verfassungsform als iRedhtsgrundlage für eine f r e i L  

Mich we i t darüber hinauísgreífenidie W i i r t am i ke i t genügt: ,My(&' 

¡i£v Srjixoxpatía, soyco 8E vito toüljiQtótox) dv8fjós áQin' wie Thulcydides 

(d i , 65, 9) es i n sedner Würdigung des Perikles f o rmu l ie r t . iDaß die 

alten 'repulMifeariiseh^ligarohiiS'cihen potestates din. i h re r beliebigen 

jährlich wechselnden Besetzung den Aufgaben einer neuen (Zeit n icht 

ent fern t mehr gewachsen waren , hatte sieh, längst erw.ies.en, Wie 

stet© I n .solchen iZeiifcen, hatte sich die allgemeine (Sehnsucht, die i n 

Vergils I V . EMoge i h ren gültigen Ausdruck fand , der lErwar tung 

eine® charismatischen Erlösers angewandt. Es wa r ein besonderes 

Glück, daß diejsma1! der Erfüllter dieser ^Sehnsucht n icht , wie so o f t , 

atb „großer Kudnierer'', als (Zerstörer der • überlieferten F-cjnmfín, (son

dern als i h r 'Erhalter und innerhalb i h re r s ich betätigte, daß er sich 

n icht gekommen glaubte, dais väterliche Gesetz aufzulösen, sondern 

es mit zeitgemäßem Infoalt »u. erfüllten. 

'Und wenn auch Syme wieder bemängelt (p. 523) , daß Augustus. 

i n den res gestae gerade die f ü r i h n wicht igsten iRechtsgrunictlagen, 

die" t r i bun ic ia potestas und das Imper ium proconsulare malus, n icht 

ausdrücklich nennt, iso ha t idas offenbar da r i n seinen Grund , daß er 

sie mehr als leidige Notwendigkeiten, denn als etwas besonders rüh

menswertes ansah, ohne daß nuan deshalb geradezu das benefioiium 

des „de mort ius mil n is i bene" für d:iese Grabschr i f t i n Anspruch zu 

nehmen brauchte, -wie es Hermann Dessau i n seinem wicht igen Au f 

satz ,;Mommsen und das 'Monumentum Ancyirantum" (iKlio, ¡Leipzig 

1928, Band 22, Seite 261-283, insbesondere 270 1 ) t u t . .Auf jeden Fa l l 

w # l der Text dem Nachruhm seines Verfassers dienen, u,r)te tct 

YevdfAeva rto %oóv(p ĝ ÍTrjXa yévr\%ai, \ir\xe soya p,p,yáXa %ai öw^aota axXeä 

7Évi-|tai's es bestand, f ü r i h n keinerlei Veranlassung oder Verp f l i ch 

tung , (Dinge zu erwähnen, die er selbst n icht als rühm¡enswert ansah. 

• (Diese auf den Nachruhm gerichtete Absicht der res .gestae wa r 

aber auch nicht etwa ein Ausfluß bloßen individuellen Ehrgeizes, 

sondern e in wdutüfoetflegter .Aid weitbl ickender sibaatsmännischer Für

sorge f ü r die Zuikunft d'es Imperiums. 'Diese letztwi l l ige Anrede an. 

1 P ) Und zwar gleichfalis auf Grund seiner auctoritas: Cicero, de re publica 

I, 16, 25: "Perleles iile, et auctoritate et eloquentia *et coiTSilio nrinceps civitatis 

suae". Man könnte mit Recht von einem Priticipat des Perlkies 'snreoheii, wie 

denn überhaupt Perikles die griechische Parallelerscheinumr zu Augustus ist. 

Wie schade, daß Plutarch nicht wie Caesar neben Alexander, so Augustus statt 

des Fabhis Cuncrator neben P&rikles gestellt hat. 

http://erw.ies.en
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dien consemsuis umiversoruim sollte als politisches Testament und pro

grammatisches Vermächtnis nach dem Wi l len des Augustus o f fen

sichtl ich dazu dienen, seine annctoritais -als das wicht igste und stärkste 

Band der E inhe i t und IDauer des Reichs über seinen 'Tod hinaus le

bendig zu erhalten, u t maneant i n vestigio suo fundiamenta re i pufoii-

cae quae iiecit, und tatsächlich haben insbesondere seine nächsten 

Nachfolger bis Domitian (ermordet 96 n . Chr.) im wesentlichen "ex 

auctoriitate e ins" reg ier t und von diesem Erbe gelebt (wie später die 

Severe von dem der Anitomime),, trotzidem einige von ihnen* es in unver

antwort l icher Weise vergeudeten. Aber auch wei ter bis zum 'Ende 

des Reiches 'bildete die feierl iche und verpfl ichtende Er innerung an 

den großem (Begründer der pax (Romana eines der wichtigsten' p ignora 

• imiperili. 

Im, Dienste des gleichen säkularen Zweckes steht übrigens auch, 

auf genau das gleiche Ideal ausgerichtet, das offiziel le statuarische 

Porträt des Axigustus, der Prima-Porta-iTypus, „diese ^durclischllagen.-

d'e, für 'die Nachwelt bestimmte und sicher vom Kaiser selbst sank

tionierte. Prägung .seines Bildnisses", „not as he was i n l i f e , fout as 

the visible embodiianent of the ben ign i ty and moderation of the roman 

nule'Y-H'. P. L'Orange; E i n unbekanntes AugustttsbiMini&r ,;Diragima 

Martin P. Nilsson", ,Lund 1989, Seite 290, und E. H. Swift, Amer ican 

Journal o f Archaeology 1921, vo l . I i /2 '5 , p. 152). E i n ins einzelne 

durchgeführter Vergleich der tendenziellen iZüge dieses Porträts und 

der reg gestae würde lohnen; die res gestae sind gleichsam ein f ü r die 

Nachwelt bestimmtes historiisches Selbstbildnis, e in Idealporträt in 

Worten, 

A u c h bei den i m Tiext der reis gestae n icht ausdrücklich erwähn

ten Ämtern handelte es sich der F o r m mach um legale tradit ionel le 

nepuMikauiiische Amtsbefugnisse, die als solche n icht über das hin-

au'sgingent, was auch 'andere Inhaber der gleichen» Ämter durch sie 

an poibestas erhielten. (Die Punkte, an. denen dabei gewisse gesetzli-

• Che. Einschränkungen sachgemäß außer K r a f t gesetzt werden mußten, 

beschränkten aich streng auf das Mindestmaß des sdüechterdings 

Unvermeidli'cheai, i m ischärfsten Gegensatz zu der souveränen TJnfoe-

feüraitnertiheit, m i t der Caesar be i jeder 'Gelegenheit Gesetz und Her-

kamimeri! bei Seite geschoben hatte. I m übrigen aber beruhte auch i n 

diesem Fällen iclas Miehir an potenitia aiutf der persönlichen auctoritas 

gerade dieses Amtsinhabers, w ie es j a auch sonst stets von der Per

sönlichkeit''des Inhabers abhängt, was er aus dem .ihm übertragenen 

Amte zu machen versteht. 



Die Römische Revolution und Kaiser Augustus 249 

«Statt sich weitere formel le und eben deshalb notwendigerweise 

scharf begrenzte und zeit l ich befristete-Amtsbefugniisise i n den t r a 

dit ionellen staatsrechtlichen Formen übertragen zu lassen — anderer

seits aber doch auch iimter möglichster Vermeidung der allzuleic'h^ 

monarchisch wirkenden 'Lebenslänglichkeit des Amtes —, hat es 

Augustus mehr und-mehr vorgezogen, lieber den materiel len Auf¬

trags inhal t au f ©eine auctoritas zu übernehmen 2 0 ) . Autorität setzt au f 

•Seiten, der sich i h r Beugenden f re iw i l l i ge Anerkennung und Hingabe 

Voraus. .Dias is t das "per consensumi un iversorum" (''comanuni con-} 

sensu" auf Münzen), von dem der gleiche Abschn i t t des Rechen¬

Schaftsberichts (c. 34) spr i ch t 2 1 ) , nicht ein einmaliger ausdrückli

cher A k t — obwohl er natürlich bei Gelegenheit auch i n solchen Ak

ten Ausdruck f inden konnte —, 'sondern das wei t 'wichtigere, formlose 

"plebisciie de tous j curs" , auf dem, nach einer glücklichen Prä« 

gung von Ernest Renan (1823-1892) S 2 ) , letzten Endes jede Staafs-

autorität b e r u h t 2 2 * ) , 

Fritz Schulz (früher Ber l in , je tz t USA. ) betont in ©einen aus

gezeichneten • „Prinzipien des römischen Rechts" ('München. 1934, 

Seite 15) , daß das römische Recht, oberhalb und unterhalb seiner 

strengen Normen , eine höchst lebendige und inhaltsreiche Sphäre 

äußer-rechtlicher .Beziehungen voraussetzt. .Dieser außerrechtlichen 

Sphäre gehört ebenso die auctoritas prdneipis an, wie der zu i h r 

2 0 ) Premersieio neigt dazu, diesen entscheidend wichtigen polaren 

Gegensatz, an dessen Feststellung er. selbst in so verdienstvoller Weise beteiligt 

war, doch wieder zu verwischen und auch die Sphäre der auctoritas zu formait-

sieren. Dagegen .mit Recht Lothar Wickert: „Küo", Leipzig 1939, "Band 32, Seite 

332, und ebenso Kührstedt. 
S 1 ) Dazu Hans Ulrich Instinsky: Consensus universomm, tiennes, Berlin 

1940, 'Band 75, Seite 265-278. 
z ' e) Qu'est-ce qu'une nation? Conférence faite en Sorbonne le 11-3-Í882, 

Discours et conférences, Paris s. a., p. 307. 
E 3 *) Vgl. Rousseau: Contrat social (1762), livre II, chapitre 12, alinéa 5: 

"A ces trois sortes de lois il s'en joint une quatrième, la plus importante de tou

tes, qui ne se grave ni sur le marbe, ni sur l'airain,, mais 'dans les coeurs des ci

toyens, qui fait ia véritable constitution de l'Etat; qui prend tous les jours de 

nouvelles forces; qui, lorsque les autres lois vieillissent ou s'éteignent, les ranime 

ou les supplée, conserve tin peuple dans l'esprit de son institution, et substitue 

insensiblement la force de l'habitude à celle de l'autorité. Je parle des moeurs, 

des coutumes, et surtout de l'opinion; partie inconnue à nos politiques, mais de 

laquelle dépend le succès de tous les autres; partie dont le grand législateur 

s'occupe en secret, tandis qu'il paraît se borner à des règlements particuliers, 

qui ne sont que le cintre de la voûte, -dont les moeurs, plus lentes à naître, 

forment enfin l'inébranlable clef". 
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oxmiplementäre consensus univetism^uxtL Augusücs* wahrhaft Überle

gene staatsmänuiischie 'Weisheit bewies sich gerade darin* daß er die 

sadhnotwendige En fw icMung neuer politischer Stnuisburen aus dem 

Bereich s tarrer 'Rechtsfarmen so viel w i e möglich i n diese bildsame 

Sphäre verlegte**). 

Von der Republik hat Augustus doch wohl alles wiederhergestellt 

und konserviert , was noch i rgendwie lebensfähig, j a was überhaupt 

nu r noch real i ter oder f o rma l i t e r vorhanden war . Daß dabei mehr 

von der Fassade -als vom Inneren übrig blieb, wa r n icht seihe Schuld1,' 

und 1 auch die Fassade hatte i h re Schönheiten, .übrigens handelt es 

sich hier und in 'ähnlichen Fällen gar n ich t nu r wo. den groben Ge

gensatz zwischen äußerem Schein und innerer WirMichke i t , sondern 

vor al lem auch tum den Geist, i n dem die innere Wi rk l i chke i t der ta t 

sächlichen Machtveibältnisse gehandhabt wird' . IDde „(Fassade" kann 

dann Ausdruck dieses Geistes sein und afe solcher doch noch 'an einer 

E 3 ) Diese außer rech fliehe Sphäre, die das Recht rings -umgibt, in dfce das 

Recht eingebettet liegt, 'das, was Dietrich Schindler '(„Verfassunigsrecht und so

ziale Struktur", Zürich 1932, Seite 92=10-3) die i'ambiance" -des Rechtes nennt, 

sie ist es ja zugleich, die das 'formelle Recht erst gebildet und als festes, Konkre

ment aus .sich ausgeschieden hat, wie 'die Schneefee ihr .Haus oder wie 'der JKrabs 

seine Schale. Aus dieser Sphäre der Werfcgetfühle und Wertungen, des Rechts» 

gefühls und des Rechtsbewußtseins, des „ungeschriebenen Gesetzes", der „flei

schernen Tafeln", kann auch jederzeit neues Recht hervorgehen, ausgeschieden 

werden. Handelt es sich dabei um die erstmalige rechtliche Regelung des 'betreii-

üanden Teilgebietes, so ist der Vorgang verhältnismäßig einfach. Muß und soll 

aber altes Recht durch neues ersetzt werden, so entstellen in aller -Regel Zu

sammenstöße, Konflikte, Kämpfe, und die förmliche Änderung überkommenen 

Rechtes bedeutet stets auch eine Erschütterung der Rechtsspjliä're überhaupt, da 

das andrängende neue Recht an dem alten Recht gemessen stets Unrecht ist, und 

also Unreeh.t zu Recht und Recht zu Unrecht gemacht werden muß. Ein beliebtes 

Mittel, dies zu vermeiden, ist die abändernde und anpassende Interpretation, die 

Urnauslegung, auch sie nicht ohne Bedenken, und anwendbar im ailgiemeinen 

nur, wenn es sich um langsame, unmerkliche Wandnmigen handelt, nicht aber, 

wenn, wie in unserem fa l l , ein großer, bereits überfällig gewordener Schritt auf 

einmal getan werden muß. 

Ein anderes, und, wie -mir scheint, besonders elegantes Verfahren, das -un

ter diesem Gesichtspunkt auch systematische Würdigung verdiente, ist eben das 

von Augustus auf dem Gebi'ete des Verfassungsrechtes -angewandte, das, um 

den harten Zusammenstoß zwischen alten und neuen Rechtsnormen zu vermei

den, den Prozeß der Neubildung in die Am'bianz verlegt, und hier, aus neuer, 

zunächst formloser Übung von unmittelbar einleuchtender Saohangemessenheit, 

sich allmählich neue Formen bilden und verfestigen läßt, während die alten, ohne 

ausdrückliche Derogation, einer langsamen Schrumpfung ihres Inhalts und ihrer 

Bedeutung überlassen bleiben. 
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höheren Wr rM i d i k e i t teilhaben, und so wa r es hier. Entgegen der 

Maxime, das, fa l len w i l l , auch noch' zu -stoßen, g i ng Augustus 

sogar so wei t , und das macht seiner siiaat&rnännimchen "Überlegenheit 

besondere Eh re , selbst unzweideutig Überlebtes und Morsches -nicht 

gewaltsam zu beseitigen, sondern seine Ab t ragung den unmerkl ich 

wirkenden Kräften der Zeit , sozusagen der natürlichen Verw i t te 

rung , zu •überlassen. Nach jenem Wahlspruch eines schöpferischen 

Konservat iv ismus: „Erhalten, um auf historischer Grundlage fort¬

zubauen, bis das Neue selbst wieder mr historischen Grundlage der 

Zukun f t .'geworden üs t " 3 4 ) , 

Wie Syme an den alten Poltio anknüpft, mit 'einer Unimüttelbar-

köit und Lebendigkeit , w ie w i r es sonst nu r bei der Anknüpfung an 

einen Lehrer aus ider 'unmittelbar vorhergehenden Generation ge

wöhnt 'sind, $o n immt er an ^ ' h l reichen und wicht igen Stellen seines 

Buches Sätze und gancre Abschni t te aus den beiden größten 'rötfti-

schsn H M o r i t a m , Sallusi (ca. 86-35 v, Chr.) und Tacihts (ca. 554,20 

n. Chr . ) , i n wörtlicher Übersetzung, ohne Anfühpungsstriche, unmit-

teilbar i n seinen T'ext auf. (Das ist eine A r t der Benutzung von Vorgän

gern, die iim. AHteritutm allgemein 'üblich, aber seitdem streng ver

pönt war . 'Frei l ich müssen w i r den ant iken Autoren solche wörtliche 

übernahmen, die w i r , da sie ohne Quellenangabe geschehen, als 

Plagiat zu beurtei len 'geneigt s ind, stets erst m i t Isomplfeierten, f as t 

kaiiminäMstisöhen 'Methoden nachweisen, während' Byrne als wackerer 

Phitolbige selibstverstäixllich iseine QuielliensiteEen stets auch .ihn latei 

nischen Ori ig inalwort laut u i ld m i t gentauer iStelenanigalbe als Fuß

noten unter den Tex t setzt, sodaß w i r die höchst geistvolle Kuns t 

und K m f t bewundern können, m i t der h ier Fremdes geradezu 

trantsplantiert i s t : ohne diese Fußnoten würde teedn Mensch bemer

ken, .daß e@ n ich t Symes eigene iFoirannUerun^eai sind', was landerer-

seiibs natürlich auich eine 'geistige und sti l ist ische Kongeuiialität von 

Siymes eigenständiger, höchst lebendiger und scharf prof i l ierender 

Schreibweise m i t jenen bedieutenden 'Histor ikern bewiei(st= A u f jedien 

Fall- erg ib t ©ich auf diese Weise .eine ungeheure VerJebendiigunig und 

Vergegenwärtigung der so unmit te lbar i n heutige Zusammenhänge 

2 i ) Formulierung von Willifilm Heinrich RieJü (1823-1897), nach Eberhard 

Gotfaeln: „Wilhelm Heinrich Riehl", Preußische Jahrbücher, Berlin 189.8, Baad 

92, Seite 4. Den Hinweis aaif diese Stelle verdanke ich meinem Sohn Dankwart 

Rüstow. 
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eingefügten antiken Texte. Außerdem können w i r daraus auch ler

nen., wie jene ant ike, uns' inzwischen f r emd gewordene Übung ur-

©pirüngliöh gemeint wa r . 

W i r 'sind j a überhaupt, wann n icht alles täuscht, i n einer er

staunlichen und überraschenden Wiederannäherung ian die ant iken 

Quellen unserer K u l t u r und unserer Geistigkeit begr i f fen . Der Weg 

unserer En tw i ck l ung scheint uns an einen Piumikt geführt zu haben, 

von dem aus plötzlich nach rückwärts i n überwältigender K l a rhe i t 

und Nähe jene Gebirgslandschaft vor uns l iegt, aus der w i r vor 

Jahrtausenden aufgebrochen sind, und 1 die uns inzwischen -mehr und 

.mehr entrückt und verdeckt gewesen 1 war . Auch Symes Buch is t e in 

schöner Beweis solcher neuen Nähe und Unmit te lbarke i t . 

Prof. Dr, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu: Einführung i n 

die Soziologie. (Soziologische Vorlesungen, Band L ) — Istan

bu l (öençlik K i t apev i ) 1944. — pp. 136. — Pr ix : Lts . 1,50. 

Prof . D r , Findikoglu, dessen Tätigkeit im den letzten 10 Jahren 

vornehmlich Problemen der 'Rechtssoziolctgie angewandt wa r , ha t 

dankenswerterweise den ersten Band seiner, An der Rechtsfakultät 

gehaltenen Vorlesungen un ter dem T i t e l „Einführung in die Sozio

logie" veröffentlicht. 

Wie der Verfasser auf ß. 13 hervorhebt, stellt d ie Rechtssozio-

logie'iai .gewisser Hins icht n ich t etwas Neues i n unserem Lande dar, 

namentl ich wenm man auch.die dm der Zeit der verwissenschaftl ichen 

Soziologie 'entstandenen „Fik ih" Systeme berückschtdgt Eine als 

wissenschaftliche und posit ive -Soziologie anzusprechende R-echtsao-

ziolöglita entstand jedoch bei uns erst unter dem .Einfluß der Durk-

ßewSchule . 'Eime bedeutsame Rolle dn der türkischen Rechtssozio¬

logie spielte namentl ich Ziya Gökalp, der als erster die Auf fassung 

gen der europäischen Senologie auf seine wissenschaf tlichen 

Untersuchungen anwandte. Die 1 von diesem A u t o r 1915-16 an der 

Istanbuler Universität gehaltenen, rechtss-oziologischen Vorlesungen 

siünd i n fragmentar ischer F o r m veröffentlicht worden. Seit zehn, 

fünfzehn Jahren, ha t s ich auch die türkische Zei tschr i f ten l i teratur 
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mit rechtssoziologischen Problemen zu' 'beschäftigen begonnen. Fa

kultäten und Hochschulen, i n deren Un te r r i ch t die .Rechtswissen

schaft eine Rolle spielt, haben ihrem. Unterr ich tsprogramm soziolo

gische Vorlesungen eingegliedert, wobei speziell die Erörterung 

rechtssoziologischer Fragen unter dem Einfluß der von Ziya Gökalp 

begründeten Trad i t i on stand (S. 26) , 

Auch Prof . pindikoglu's „Einführung" stel l t u . E . eine Fruch t 

jener Trad i t i on dar. Der Verfasser erörtert zunächt i n einer E i n 

le i tung die Beziehungen zwischen Recht und Soziologie, um dann im 

ersten Kap i te l die Untersuchung der eigentlichen Rechtssoziologie 

zu beginnen. Diese enthält eine Schilderung der En tw ick lung dieser 

Disz ip l in i n Frankre ich , Deutschland und der Türkei, eine Unter

suchung .der den Gegenstand der Rechtssoziologie bildenden Pro 

bleme sowie der Ganzheits- und Kausal-Prcbleme der Rechtssoziolo

gie, des Verhältnisses von Denken und Ak t i on sowie Ausführungen 

über die „Kunst der Gesetzgebung". Besondere Aufmerksamkei t w i r d 

dem „Kodifikationsproblem" zugewandt und der Dienste gedacht, 

die die Soziologie vor , während und nach der Kod i f i ka t i on leistet... 

Das zweite Kap i te l des Buches is t einer Betrachtung der sozio

logischen Doktr inen gewidmet. Unter Erwe i terung des berühmten 

„Drei-Stadlen-Gesetzes" A. Comte's g ib t Fmdikoglu eine Typologie 

der soziologischen Doktr inen und einen schematischen Abriß ihrer 

Geschichte, wobei er zu dem Ergebnis gelangt, daß die moderne So

ziologie i n realistisch-relativistischer Betrachtung die Gründe der 

gesellschaftlichen Phänomene nicht lediglich in geographischen, or

ganischen oder psychologischen Tatsachen, sondern in den, a;ich den 

„consensus oder die Gestalt" jener beinhaltenden gesellschaftlichen 

Realitäten und Ereigniscen erbl ickt . Der über eine ausgedehnte 

L i tera turkenntn is verfügende Verfasser behandelt im übrigen in 

diesem Kapi te l die Auffassungen u n d Theorien französischer (Comte, 

L e Play, Tarde, Ribot, Dürkheim ucw . ) , deutscher (Rosenberg, v< 

Wiese, Simmel, Marx) und anglo-amerikanischer (Westermack, 

Carlyle, Giddings, Cooley, Mac Dugall usw.) Soziologen einerseits, 

die von Autoren , rdie zum islamisch-türkischen Ku l tu rk re i s gehören, 

w ie Ibni Haldun, Naima, Zi%w. Gökalp, Mehmet Izzct, andererseits. 

Auch so bedeuiisame Fragen wie die neuen Probleme der Gestaltso

ziologie, das Judenproblem, Determinismus und Wi l lensfre ihe i t sowie 

das Problem der „großen Männer" werden einer .interessanten Erör

te rung unterzogen. 

A m Schluß dieses kurzen Überblicks möchten w i r der Ho f f nung 

Ausdruck geben, daß der „Einführung" i n Bälde die i n Aussicht ge~ 
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steinten weiteren Bände der „Soziologischen Vorlesungen" des Ver= 

fassers folgen mögen. 

Safa Erkün 

Erich Welter: Der Wieg der deutschen Industr ie, — 

Frankfurt (iSocietätsverlag) 1943. — pp. 213, 

I m Miftibelpunkte dieses bemerkenswerten ©mches 'über die 

deutsche Industr ie stehen ıFragıen ihrer immer- und zwischenbe

triebl ichen Organisat ion sowie ßa^onfalieiierunigsproblieme, wobei 

den staatlichen Denfcung&maßnahmen besondere 'Beachtung gewid

met ist . 

Welter «udht das neue Verhältnis des (Staates deutschen I n 

dustr ie als „iPartnenschÄft" m kennzeichnen. Aber eine solche Cha

rakter is ierung i s t angesichts der überrajgendien Position des erimen 

Betei l igten doch nur teilweise zutref fend. Daß der „Partner" Staat 

heute oft mehr als die Hälfte der Industritegewiinne durch (Be

steuerung lim Anspruch n immt , i s t dabei ni'dht einmal so entschei

dend, denn Art und Maß der deutschen iGewinnibesteiuerung unter-

'Scheiden sich, n ich t grundsätzlich von dem, was auch in • England, 

•Amerika usw. sau beobachten ist. Wicht iger i s t , daß das Was, Wie 

und Wo der Industrieproduktion heute n icht mehr, w ie zur Zeit der 

kapital istischen ^Marktwirtschaft, von dem ©ich 'ausschließlich an 

KcntabiUtätaerwägunigien orientierenden Industriellen!, sondern vom 

(Staat best immt werden, dessen diesbezügliche- Entscheidungen i n 

erster L in ie von aktuellen poldtisch-militäiiBchen Bedürfnissen beein

flußt sind. R icht ig is t al lerdings, daß der Staat sich bei seiner Len 

k ung der Industr ie in we i tem Maße auch industr ie l ler iSelbstverwal-

tungsverbände bedient, wobei diesen jedoch ihi wesentlichen nu r die 

Aufgabe zmfaülen dürfte, f ü r eine zweckmäßige Durchführung der 

vom Staat dekret ierten Maßnahmen iSoaigen zu tragen. A m deutl ich

sten w i r d das Neue der deutschen Twdustriepolifcik viel leicht bei der 

„räumlichen Industr ie lenkung" (siehe S . 152 f f . ) . „Ddie Gründung 

einer Fabr ik , die früher Privatsache war , i s t i m allgemeinen Be-
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wußtseim... zu einer öffentlichen Angelegenheit geworden" (S. 

156-7). Daß dabei d ie iStandortsf ragen gegenwärtig entscheidend 

von militärischen Erwögungen (iFliegerangdtCfegefahr!) bestimmt 

wenden, versteht- sich von selbst .Für die 'Zukunft aber kommen nach 

Ansicht des 'Verfassers auch andere Überlegungen in Betracht, die 

es erwünscht erscheinen lassen^ einer übermäßigen Zentral isation 

der Industr ie vorzubeugen. Was Welter in diesen Zusammenhang 

über die Notwendigkei t sagt, im Interesse einer -gesunden Agrar= 

«nid Sozialpolit ik zu einer „Entballung" der -Großstädte und Indu¬

striereviere zu gelangen, stimmt weitgehend m i t dem überein, was 

m neuerer Ze i t auch von anderer Seite gefordert worden i s t (vg l . 

insbesondere Röpke: Ode Ge&ellsdiaftskrisis der «Gegenwart, Zürich 

1942). E ine ähnliche Übereinstimmung besteht auch hktßiichtlich der 

Überzeugung, daß die wir tschaf t l iche Überlegenheit d e s 1 — aus vie

len Gründen als unerwünscht betrachteten — Großbetriebs we i t 

überschätzt w i r d und daß ^Spezialisierung und Massenproduktion dm 

Klein-(!) und Mi t te lbetr ieb 'häufig ebenso gut erföligen könnten w ie 

i m Großbetrieb (siehe, ß. 180ff.)« 'Damit scheint m i r nun allerdings 

i n Widerspruch m. stehen, daß es i m Zei ta l ter des Vorranges der 

Rüstungsproduktion „mandimal unverimeidMdi ( i s t ) , Betriebe m i t 

einer Gefolgschaft von gleich zehntausend Mann und' sogar noch 

mehr neu entstehen zu lassen" OS. 166) . 'Denn warum sollten derar

t ige „Massenfoetriebe" unvermeidl ich sein, wenn -Klein., und 1 M i t te l-

betoieoe-ebenso w i r t scha f t l i ch .w ie sie arbeiteten? 

• iBesondteres Interesse beanspruchen die Ausführungen des Ver

fassen» über die neueren inneibetrliebiichj&n ßationalisierungsmaß» 

nahmen der deutschen Industr ie , unter dienen die sogenannten ? >Befa-

Lehre" (Hefa- = Rie'iöhsausschuß f ü r Arbeitsstudien) einen hervor

ragenden Platz e inn immt (siehe B. 9 5 f f . ) . Weitgehend handelt es 

sich dabei u m Maßnahmen und Methoden, w i e w i r sie bereits seit 

längerem aus den. "USA. kennen, und ähnlich iwiie dort vor 1.5 Jahren 

scheint nunmehr auch im IDeutschiland e in unbegrenzter Optimismus 

bezüglich der Auswirkungen und wei leren Möglichkeiten der Ma-

sehinisiierung zu herrschen; iist doch nach Weiter, (S. 94) „eine Ma= 

sehindsieivunigsitreuidigkeiit zu verzeoidhinen, die nirgend» mehr auf 

Hiemmunigen stößt und nu r noch durch die praktischen LBeschaf-

.funigsmöiglichkeiiten begrenzt i s t " . Es bleibt abzuwarten', ob ddeser, 

weitgehend durch dien igegenwärtitgen Arbeitermamgel ausgelöste 

Optimismus sich auch dann noch als berechtigt erweisseii w i r d , wen« 

milt Kriegsende und iDemobiliisation eine Änderung der Arbeitern adct-

tage e i n t r i t t . (Dann wiaid auch die Frage erneut zu überprüfen sedn? 
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ob die außerordentlich weggetriebene Rational isierung der A r 

beitsvorgänge durch Zeitaufnahmen, Arbeitsstudien, Fließband usw. 

— trotz der S. 180 f f . angeführten Maßnahmen zu „sozialer Be-

tr iebsgestai tung" — nicht doch nachtei l ig auf Arbeitspsychologie 

und -Physiologie w i r k t en und der Realisierung des Programms, 

das Weiter m i t dem Schlagwort „Von der Nummer zum Menschen" 

kennzeichnet (S. 189) , entgegensteht. 

Vieles, was i n dem Welt ersehen Buche — besonders auch i n dem 

„'Europäische- Perspektiven" überschrkbenen Nachworte — steht, ist 

m stark poliüsch-weltanschaulich bedingt, als,daß hier eine Aus

einandersetzung möglich wäre, und anderes fließt aus der Hypo

these eines bestimmten KriogsEaisgangs, wie etwa die vorwegge

nommene Ausbeutung der „Bodenschätze der ehemaligen Sowjet

un ion" (S .199) . Aber auch diese Ausführungen sind von hohem In-' 

teresse, ze'gen ne doch, wie man sich i n Deutschland den künftigen 

„Wieg der Indus t r ie " vorstel l t . . . 

Prof. Dr. F. Neumark 

Ahmet Ali özeken (Dozent an der wirtschaftswissen

schaftl ichen Fakultät der Universität Istanbul): - Probleme 

der Gründungsfinanzierung im Rahmen der Leitung und 

Verwaltung der Betriebe. — Istanbul 1944, 

I n unserem Lande nehmen betriebswirtschafUiche Untersuchun

gen einen noch verhältnismäßig geringen Raum ein. Keinesfalls 

stehen ihre Zahl und i h r Um f ang i m Verhältnis zu der Bedeutung, 

die der-Betriebswirtschaftslehre sowohl für die Erkenntn is w i r t 

schaftl icher Erscheinungen als auch für das praktische Wir tschaf ts 

leben zukommt, ( W i r sehen dabei von einigen wertvol len Veröffent

lichungen au f dem Gebiete der praktischen Buchhaltung ab ) . 

Man kann deshalb sagen, daß. jede neue betr iebswirtschaft l iche 

A rbe i t wie ein wi l lkommener Gast begrüßt würd. Be i der vorl iegen

den- Arbe i t i s t die. Begrüßung bEsontders berzüieh, w e i l sie aus- der 

Feder eines" pädagogisch besonders begabten Kollegen kommt. Genau 

so w ie seine Vorlesungen, a tmet düe A r be i t Frische iund Leben, ohne 

dabei die wissenschaftlichen Belange zu vernachlässigen. 
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Itter Verfasser ste l l t die Gründimigsf ihanzierung ân den iRa taen 

der m i t dem ßetriebsautßbau und der Betaiabstätigkeiit zusammen¬

hängenden Fragen. Dami t er leichtert er es dem Leser, die Bedeu

t ung der 'Probleme, die-Gegenstand der Arbste sindi, so for t ohne 

Schwier igkei t au erkennen. Auch innerhalb der A r be i t w i r d immer 

wieder versucht, Beziehungen au den (dem fachkundigen Leser, aber 

auch dem Studenten schon bekannten Begri f fen, w i e z. B . Kapital-

beschsüfißungi Edgenkapital, Fremidtoapital, Betruebsiuaifang, Anlage-

und Uanlaufsikapiital herzustellen. -

[Der -ah „Einleitung" bezeichnete erste Abschn i t t versucht, was 

miir sehr w i ch t i g erscheint, d ie Grundlagen au geben, aus denen die 

Probleme der Gründungstfinanaierung organisch herauswaohssn. Da

bei is t hervorzuheben), daß dıiese Darlegungen, w ie übrigen® auch 

spätere, n icht a l le in f ü r die Aktiengesellschaft gelten, sondern auch 

jede 'andere UnteirnehiniMigsform berücksichtigt wird 1 . 

Aftich i s t die Einseit igkeit vermieden-, ledigl ich Finanzierungsfra¬

gen der Industr ie zw berücksichtigen. Es ist dies besonders zu be

grüßen, d a " — 'Z.B. m der deutschen L i t e ra tu r — Aktiengesellschaft, 

einerseits, Industr ie andererseits eine gewisse Vorzugsstellung bei 

der Bearbeitung gemessen. 

d i e Ausführungen über maximale unid miniimai© Bietriiiebsgröße, 

besser gesagt Betriehsumfanig sind sehr 'lesenswert. Viel le icht verdie

nen tili diesem. ZnsaBnmenhiang auch d'ie .Kosbeniverhädtnisse eänüge 

Berücksichtigung. ;Das w i l l , tsagan: e in Betr ieb m i t vorwiegend pro

portionalen Kosten tendiert niicht izusn Großbetrieb, während luimge-

kehr t ein solcher m i t einem verhältnismäßig großen (Etat an festen 

Kosten die Tendenz zum 'Großbetrieb i n sich trägt. Dazwischen liegen 

noch eine B e t e fe iner 'Nuancen, .Mir scheint es, daß aLne solche Be

trachtung vor a l l e n f ü r idfle ©estlinmiung der optimalen Betriebs

größe w i ch t i g äst. 

I m zweiten Bauptabschnott 'werden Höhe und' Kuisanmensetzuttig 

des Eigenkaipitafe und die Wege seiner Beschaffung gezeigt. H i e r 

erfahren, w i r n . tu, welche 'Bedeuitiuaig diite eineeinen Tefle des m be

schaffenden Kap i ta l s [besitzen «und! auoli welche Wich t igke i t ihnen 

bei der- Berechnung zukomanit. Bei- diesen Betrachtungen is t d'ie XJn= 

terseheidwaig zwischen Anlage- und Unrlaufskapital i h re r Wicht ig 

ke i t entsprechend angewandt worden. Ebenfal ls is t die Frage der 

Reserven behandelt. Besonders i n s t ruk t i v w i r d dieses" Kap i ta l durch 

die Heranziehung zweier prakt ischer Beispiele. tDas eine behandelt 

eine Fabr ik , die Massenartikel! herstel l t , das andere einen eogenann-




